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Unterrichtung 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Magdeburg, den 31 03 1993 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Erster Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz für die Zeit vom 
1. April 1992 bis 31. März 1993 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

nach $ 32 Abs. 4i. V. m. $ 22 Abs 4 Satz 3 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten der Bürger (DSG-LSA) übersende ıch anliegend meinen ersten Tätigkeitsbericht für 
den Zeitraum vom 1. Aprıl 1992 bıs 31 März 1993. 

Ich würde es begrüßen, wenn Gelegenheit bestünde, Kernpunkte des Berichtes nach 
Vorliegen der vom Gesetz geforderten Stellungnahme der Landesregierung (8 22 Abs. 4 
Satz 4 DSG-LSA) in den entsprechenden Ausschüssen des Landtages zu beraten. 

Die vom Landtag in seinem Beschluß vom 17. Januar 1992 - Drs. 1/27/1092 B - erbetene 
Berichterstattung über den Umgang mit DDR-Altdatenbeständen ist im Bericht unter 
Ziff. 3.1 angesprochen. Anlage 10 zu diesem Bericht enthält die Aufforderung an alle 
öffentlichen Stellen des Landes, Auskunft über ihre Altdatenbestände zu erteilen und die 
bisher eingegangenen Meldungen dazu 

Ich gehe davon aus, daß im Laufe der nächsten Wochen dazu weitere Meldungen 
verspätet eingehen werden. Diese werde ich unter Bezugnahme auf den Bericht umgehend 
nachreichen. 

Mitteilung des Präsidenten: 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Unterrichtung wird gemäß 
$ 49 Abs. 1 Satz 1GO.LT 
befürwortet. 

Klaus-Rainer Kalk 

Dr. Klaus Keitel 

Magdeburg, den 02.04.1993 

(Ausgegeben am 06.04.1993)
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Vorbemerkung 

Der lLandesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anha!- 

ıst am 9. April 1992 vom Präsidenten des Landtages au? 

die Dauer von sechs Jahren in sein Amt berufen worden. 

Nach S 32 Abs. 4 DSG-LSA hat der Landesbeaufrzragte seı- 

nen ersten Tätigkeitsbericht spätestens zum 3l. März 

1993 dem Landtag vorzulegen. Ein solcher Bericht wird 

künftig alle zwei Jahre zu erstatten sein ($ 22 Abs. 4 

DSG-LSA). 

Dieser Tätigkeitsbericht kann in Anbetracht der umfassen- 

den Aufgabenstellung des Landesbeauftragten nur einen - 

hoffentlich repräsentativen - Einblick in die Tätigkeit 

des Landesbeauftragten und seiner Mitarbeiter geben. 

Dabei soll dem Landtag die aktuelle Situation des Daten- 

schutzes im Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern im 

Land Sachsen-Anhalt dargestellt und mögliche Hinweise zu 

gesetzgeberischen Verbesserungen gegeben werden. 

Der Bericht soll aber gleichermaßen Anregungen und Hin- 

weise für die öffentlichen Stellen des Landes enchalten, 

um für die dort tätigen Bediensteten das selbst für Fach- 

leute oft schwer überschaubare und fast alle Rechts- und 

Lebensbereiche umfassende Gebiet des Datenschutzes greif- 

barer zu machen. 

Nicht zuletzt soll ein wichtiger Adressat dieses Berich- 

tes jeder einzelne Bürger des Landes sein, denn es ist 

oberstes Anliegen des Gesetzgebers und damit auch vor- 

dringlichste Aufgabe des Landesbeauftragten, den einzel- 

nen davor zu schützen, daß er durch nachlässigen oder 

falschen Umgang öffentlicher Stellen des Landes mit sei- 

nen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeits- 

recht beeinträchtigt wird. Wenn es gelingt, den Bürgerin- 

nen und Bürgern eine Vorstellung davon zu vermitteln,



wie bedeutsam und umfassend dieser Persönlichkeitsschurz 

Zür jeden einzelnen von ihnen ist und wie ernst ihn die 

staatlichen Stellen bei ihrem täglichen Umgang mit den 

Dersonenbezogenen Daten der Bürger zu nehmen haben, kann 

dies zu einem neuen Verständnis im Umgang niteinander 

führen. 

Dieser erste Bericht steht auch unter dem Eindruck der 

historischen Erfahrungen aus der Geschichte der DDR und 

den großen Schwierigkeiten beim Neuaufbau einer demokra- 

tischen, rechtsstaatlichen Verwaltung im Land. 

An einigen Stellen werden Fragen aufgeworfen, aber auch 

Lösungen für eine wünschenswerte grundrechtskonforme 

Handlungsweise der staatlichen Stellen aufgezeigt. Nicht 

in jedem Fall kann bereits ein praktikables, datenschutz- 

gerechtes Ergebnis vorliegen. 

Der Bericht wird Mängel und Fehler einzelner Bedienste- 

ter aufzeigen, ohne diese persönlich an den Pranger zu 

stellen. Eine gerechte Einzelfallösung für den Betroffe- 

nen und das langfristig zu erreichende, datenschutzge- 

rechte Handeln aller öffentlicher Stellen dürften wichti- 

ger sein, als das plakative Herausstellen fehlerhaft 

handelnder Einzelpersonen. 

Es gibt im Zeitalter der modernen Informationstechnolo- 

gie und den von ihr ausgehenden Verarbeitungs- und Ver- 

knüpfungsmöglichkeiten kein "belangloses Datum" mehr, so 

hat es das Bundesverfassungsgericht in seinem für den 

Datenschutz bahnbrechenden Urteil des Jahres 1983 zur 

Volkszählung festgehalten. Wenn dies so ist, müssen alle 

- nicht nur der Landesbeauftragte für den Datenschutz - 

ihr Augenmerk darauf richten, daß staatliche Gewalt und 

moderne Informationstechnik, einzeln oder gepaart, Wert 

und Würde des einzelnen Menschen weder aushöhlen noch 

ignorieren, sondern ihre Beachtung stets das Ziel allen 

staatlichen Handelns bleibt.



Entwicklung und rechtliche Grundlagen des Datenschutzes 

in Sachsen-Anhalt 

Entwicklung des Datenschutzes 

Nach Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 

1990 trat am 3. Oktober 1990 das Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland auch im Land Sachsen-Anhalt 

in Kraft. Damit galt erstmals für alle Bürgerinnen und 

Bürger des Landes das vom Bundesverfassungsgericht seit 

dem 15. Dezember 1983 in fortgesetzter Rechtsprechung 

aus den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes entwickelte 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Grund- 

recht gewährleistet den Schutz des einzelnen gegen unbe- 

grenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe 

seiner persönlichen Daten, denn grundsätzlich bestimmt 

jeder selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 

persönlichen Daten. Der einzelne muß aber Einschränkun- 

gen seines Rechts im überwiegenden Allgemeininteresse 

hinnehmen. Die Beschränkungen bedürfen einer verfassungs- 

mäßigen gesetzlichen Grundlage, aus der sich die Voraus- 

setzungen und der Umfang der Beschränkungen klar und für 

den Bürger erkennbar ergeben und die damit dem rechts- 

staatlichen Gebot der Normenklarheit entspricht. 

Eine weitere wichtige Regelung zum Schutz der Bürgerin- 

nen und Bürger enthielt der Einigungsvertrag in Artikel 

8 in Verbindung mit der Anlage 1, Rap. II, Sachgebiet C, 

Abschn. III, Nr. 3.. Danach trat das Bundesdatenschutz- 

gesetz i.d.F. von 1977 mit gewissen Maßgaben in Sachsen- 

Anhalt in Kraft. Das Gesetz schützte die Bürgerinnen und 

Bürger des Landes in ihrem privaten Lebensbereich in 

eingegrenztem Umfang gegen die Verarbeitung ihrer perso- 

nenbezogenen Daten durch nicht-öffentliche Stellen in



oder aus Dateien. Zugleich bot es Schutz vor Mıßbrazcen 

bei der Speicherung, Übermittlung, Veränderung und Lö- 

schung ihrer personenbezogenen Daten in Dateien öffent- 

licher Stellen des Bundes und öffentlicher Stellen des 

Landes Sachsen-Anhalt. Bei letzteren allerdings nur, 

soweit sie Bundesrecht ausführten. 

Kontrollorgan für die Datenverarbeitung der öffentlichen 

Stellen wurde der Bundesbeauftragte für den Datenschuzz. 

Seine Zuständigkeit im Landesbereich bestand aber nur 

für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1991. 

Dieser Schutz war unzureichend, denn neben der zeitli- 

chen Befristung der Kontrolle durch den Bundesbeauftrag- 

ten gab es für den Umgang mit personenbezogenen Daten 

der Bürger durch öffentliche Stellen des Landes auf der 

Grundlage von landesrechtlichen Bestimmungen und von als 

Landesrecht fortgeltenden Bestimmungen der ehemaligen 

DDR nur wenige gesetzliche Einzelregelungen und kein 

eigenständiges Kontrollorgan. 

Deshalb war es von großer Bedeutung, daß das Land Sach- 

sen-Anhalt als eines der ersten neuen Bundesländer den 

Aufbau eines umfassenden Datenschutzes als vorrangig 

erkannte und voran trieb. 

Bereits im November 1990 stand auf der Liste der vorran- 

gigen Gesetzesvorhaben der sachsen-anhaltinischen Landes- 

regierung auch ein Datenschutzgesetz. Nach einem Kabi- 

nettsbeschluß vom 4. Dezember 1990 begann der jetzige 

Landesbeauftragte noch als abgeordneter niedersächsi- 

scher Beamter am 15. Februar 1991 seinen Dienst im Mini- 

sterium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt. Er erhielt 

u.a. den Auftrag, umgehend die rechtlichen und tatsäch- 

lichen Voraussetzungen für einen wirksamen Datenschutz 

im Land Sachsen-Anhalt zu schaffen. Die Aufgaben der Auf- 

sichtsbehörde nach $ 30/38 des Bundesdatenschutzgesetzes



und die dem Bundesbeauftragten nicht zugänglichen 3era- 

tungs- und Kontrollaufgaben im Landesbereich wurden :hn 

überzragen und von ihm bis zum 31. März 1992 wahrgenon- 

wen. 

Im März 1991 Ziel im Innen- und Finanzminiszerium die 

Entscheidung, aus Aufbaumitteln des Bundes die bauliche 

Instandsetzung und Einrichtung eines eigenen Dienstgebäu- 

des für die künftige Behörde des Landesbeauftragten zu 

ermöglichen. Das Gebäude war bereits im Herbst 1991 be- 

zugsfertig. 

Der Landtag unterstützte in breiter Einmütigkeit das 

Anliegen und genehmigte im Juli 1991 im ersten Nachtrags- 

haushalt die für den Aufbau einer Datenschutzbehörde 

erforderlichen finanziellen Erstmittel in einem eigenen 

Kapitel. Damit wurde es u.a. möglich, schon 1991 die 

ersten Mitarbeiter für die spätere Behörde des Landesbe- 

auftragten einzustellen bzw. zu übernehmen. 

Unmittelbar zuvor hatte die Landesregierung den Gesetz- 

entwurf über ein Gesetz zum Schutz personenbezogener 

Daten der Bürger dem Landtag zur Beratung zugeleitet. 

Neben dieser Querschnittsgrundlage nahm der Datenschutz 

aber auch in neu zu schaffenden, sog. bereichsspezifi- 

schen gesetzlichen Regelungen Gestalt an. Allein der 

Gesetzentwurf des Gesetzes über die öffentliche Sicher- 

heit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt wurde 1991 

mehrere Wochen lang eingehend in den Ausschüssen des 

Landtages beraten, weil die Abgeordneten den datenschutz- 

rechtlichen Regelungen in diesem Eingriffsgesetz große 

Bedeutung zumaßen.



Im Verfassungsausschuß des Landtages wurde eıne Verfas- 

sung für das Land erarbeitet. Der Datenschutz der Bürger 

wurde in den Grundrechtsteil, der Landesbeauftragte als 

unabhängige Institution in den Staatsorganisationsteil 

des Verfassungsentwurfs aufgenommen. 

Rechtliche Grundlagen des Datenschutzes 

Im Landesrecht 

Seit 1992 ist der Datenschutz auch bei den öffentlichen 

Stellen des Landes umfassend geregelt und verfassungs- 

rechtlich gesichert. 

Zusätzlich zu dem vom Grundgesetz gewährten Schutz be- 

stimmt nun die neue Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 

vom 16. Juli 1992 (GVBl. S. 600) in Artikel 6 Abs. 1: 

"Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezoge- 

nen Daten. In dieses Recht darf nur durch oder auf 

Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Dabei sind 

insbesondere Inhalt, Zweck und Ausmaß der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten 

zu bestimmen und das Recht auf Auskunft, Löschung und 

Berichtigung näher zu regeln." 

Die von der Verfassung geforderte gesetzliche Regelung 

der näheren Einzelheiten enthält das Gesetz zum Schutz 

personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA) vom 

12. März 1992 (GVBl. LSA S. 152), geändert in $ 2 Abs. 9 

DSG-LSA durch Artikel 3 des Gesetzes zur Regelung des 

Meldewesens und zur Neuberufung eines Landeswahlleiters 

vom 18.09.1992 (GVBl. LSA S. 682).



Dieses Gesetz gilt seit dem 1. April 1992 für die Erhe- 

dung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

durch Behörden, Organe der Rech<spflege und anderer 

öffentlich-rechtlich organisierzer Einrichtungen des 

Landes, der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen 

der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 

deren Vereinigungen. Es gilt auch für eine nıcht-öffent- 

Liche Stelle, soweit diese Aufgaben der öffentlichen 

Verwaltung wahrnimmt. 

Das DSG-LSA gilt nur subsidiär, d.h., seine Regelungen 

gelten nicht, soweit bereichsspezifische Rechtsvorschrif- 

ten auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, oder sie 

gelten unterstützend, soweit andere Rechtsvorschriften 

zwar auf personenbezogene Daten anzuwenden sind, aber 

keine eigenen Datenschutzregelungen enthalten. 

Das Gesetz lehnt sich, mit Ausnahme des 4. Abschnitts, 

der die Regelungen zum Landesbeauftragten enthält, an 

das neue BDSG an. Dies geschah vor allem im Interesse 

einer möglichst bundesweiten Rechtseinheitlichkeit im 

allgemeinen Datenschutzrecht. Darüber hinaus soll es 

Rechtsanwendern und Bürgern ermöglicht werden, zum Ver- 

ständnis einzelner Regelungen auf Materialien zum Bundes- 

reeht zurückgreifen zu können. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist in den Beratun- 

gen des Landtages an ca. 50 Stellen geändert worden. Das 

hat zu einer Präzisierung, vor allem aber zu einer Ver- 

besserung des Datenschutzes für die Bürger geführt. 

Beispielhaft genannt werden sollen hier die Hinweis- 

pflichten in $ 4 Abs. 2, die nachträgliche Information 
des Betroffenen bei der Erhebung in $ 9 Abs. 3, der ver- 

besserte Schutz des Betroffenen bei der Übermittlung



personenbezogener Daten zwischen öffentlichen Stellen ın 

Akten ($S ll Abs. 5 und 6), bei der Übermittlung an Pri- 

vate ($ \2 Abs. 3) und bei grenzüberschreitenden Daten- 

übernictlungen ($ 13 Abs. 2). Erwähnenswert sind auch 

die verbesserte Gleichbehandlung von Daten in Dateien 

und Akten bei der Löschung in $ 16 Abs. 2, die neu ein- 

gefügte Vorschrift zur Datenerhebung, -verarbeitung und 

-nutzung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen ($ 28) 

sowie die Schutzvorschriften in $ 32 Abs. 3 für Daten, 

die in der Zeit vom 3. Oktober 1990 bis zum Inkrafttre- 

ten des DSG-LSA am 1. April 1992 gespeichert wurden und 

in den $$ 33 bis 36 für den Umgang mit vor dem 3. Okto- 

ber 1990 gespeicherten Daten aus ehemaligen Einrichtun- 

gen der DDR. 

Bewährt hat sich die bereits im Regierungsentwurf erwei- 

terte Strafverfolgungsmöglichkeit in $ 31 Abs. &. 

Zu den geänderten Regelungen über die Rechtsstellung und 

die Aufgaben des Landesbeauftragten kann auf die folgen- 

den Ausführungen zu Ziff. 2 verwiesen werden. 

Insgesamt stellt das DSG-LSA eine akzeptable Arbeits- 

grundlage für die öffentlichen Stellen des Landes und 

eine solide Schutzgrundlage für das Persönlichkeitsrecht 

der Bürgerinnen und Bürger dar. Das erste Jahr seiner 

Anwendung in der Praxis hat keine gravierenden Mängel 

erkennen lassen. Probleme zeigen sich eher darin, daß 

das Gesetz bei den Bediensteten der öffentlichen Stellen 

noch zu wenig bekannt ist, und daß seine Anwendungsbrei- 

te für die tägliche Arbeit mit den personenbezogenen 

Daten der Bürger oft nicht erkannt wird. 

Die gemeinsame Bekanntmachung des Ministeriums des 

Innern und des Landesbeauftragten vom 10. April 1992 

(MBl. LSA S. 587) weist für alle öffentlichen Stellen 

des Landes auf die wichtigsten Vorschriften des DSG-LSA 

hin.



.2. 

In der Bekanntmachung des Ministeriums des Innern von 

2\l. Oktober 1992 (MBl. LSA S. 1803) wird den öffent!:- 

chen Stellen zur Erfüllung ihrer Meldepflicht zum Dateı- 

enregister ($ 25 DSG-LSA) ein mit dem Landesbeauftragten 

entwickeltes Formblatt empfohlen. Das Register 

(Ziff. 2.6) wird beim Landesbeauftragten geführt und 

kann von jedermann kostenfrei eingesehen werden. 

Das zuständige Ministerium des Innern beabsichtigt in 

Kürze, zum DSG-LSA Verwaltungsvorschriften zu erlassen, 

die die Arbeit mit den gesetzlichen Regelungen sowohl 

für den Bürger als auch für die damit befaßten Bedienste- 

ten der öffentlichen Stellen des Landes sicher erleich- 

tern werden. 

Für den Bürger wichtige bereichsspezifische landesgesetz- 

liche Regelungen für den Umgang mit seinen personenbezo- 

genen Daten enthalten das Gesetz über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 

19. Dezember i991 (GVBl. LSA S. 538), das Gesetz über 

den Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt vom 

14. Juli 1992 (GVBl. LSA S. 590) und das Gesetz zur Rege- 

lung des Meldewesens vom 18. September 1992 (GVBl. LSA 

S. 682). 

Im Bundesrecht 

Zusätzlich zu den vorstehend genannten landesgesetzli- 

chen Vorschriften werden die Bürgerinnen und Bürger des 

Landes aber auch durch Regelungen zum Umgang mit perso- 

nenbezogenen Daten in bundesgesetzlichen Vorschriften 

geschützt. Sie alle aufzuführen ist hier nicht möglich 

und bleibt einem speziellen Informationsheft vorbehal- 

ten. Das wichtigste ist das unter Ziffer 1.1 bereits 

erwähnte Bundesdatenschutzgesetz.
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Es gilt seit dem \. Juni 1991 ın der neuen Fassung von 

20. Dezember 1990 (3GBl. IS. 2954) und schützt in einen 

gegenüber der alten Fassung erheblich erweiterten Umfang 

bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo- 

gener Daten durch öffentliche Stellen des Bundes. 

Auch der von diesem Gesetz gewährte Schutz Zür den priva- 

ten Lebensbereich wurde verbessert. Der Schutz gilt ın 

diesem Bereich allerdings für die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung personenbezogener Daten nur, soweit die 

nicht-öffentlichen Stellen die Daten in oder aus Dateien 

geschäftsmäßig oder für berufliche oder gewerbliche Zwe- 

cke verarbeiten oder nutzen. 

Hilfe zu diesem Gesetz erhält der Bürger von zwei ver- 

schiedenen staatlichen Stellen. Geht es um die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten 

durch öffentliche Stellen des Bundes, so kann er sich an 

den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden, wenn 

er der Ansicht ist, dabei in seinen Rechten verletzt 

worden zu sein. 

Vermutet der Bürger eine Rechtsverletzung im privaten 

Lebensbereich durch nicht-öffentliche Stellen, so kann 

er sich an die zuständige staatliche Aufsichtsbehörde 

wenden und um Überprüfung bitten. Aufsichtsbehörden sind 

in _ Sachsen-Anhalt jeweils für den Regierungsbezirk die 

drei Bezirksregierungen in Dessau, Halle und Magdeburg 

(Beschl. der Landesregierung vom 02.06.1992, MBl. LSA 

S. 804) und der Minister des Innern als oberste Auf- 

sichtsbehörde. Entscheidend für die Zuständigkeit ist 

der Sitz der nicht-öffentlichen Stelle, bei der der fal- 

sche Umgang mit den personenbezogenen Daten vorgekommen 

ist. Liegt der Firmensitz in einem anderen Bundesland, 

so muß sich der Bürger an die dort bestimmten Aufsichts- 

behörden wenden.
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Der Landesbeauftragte hält für alle Bürgerinnen und Bür- 

ger die Texte des (Landes-)Gesetzes zun Schutz personen- 

bezogener Daten der Bürger und des Bundesdatenschutzge- 

setzes sowie weiteres Informationsmaterial berei und 

hilft auch außerhalb seiner eigent.ichen Zuständigkeit 

bei der information über die zuständigen Aufsichtsbehör- 

den ım nichr-öffentlichen Bereich in anderen 3Bundeslän- 

dern. 

Gleiches gilt, wenn ein sachsen-anhaltinischer Bürger 

Probleme beim Umgang öffentlicher Stellen eines anderen 

Bundeslandes mit seinen personenbezogenen Daten hat. 

Der Landesbeauftragte 

Rechtliche Stellung 

Die rechtliche Stellung des Landesbeauftragten ist gegen- 

über dem Gesetzentwurf der Landesregierung entscheidend 

durch das Parlament geändert worden. Ursprünglich sollte 

er mit seiner Geschäftsstelle einem Ministerium der Lan- 

desregierung zugeordnet werden. Im Hinblick auf die ge- 

schichtlichen Erfahrungen in diesem Land und das Ver- 

trauen der Bürger in seine künftige unabhängige Arbeit 

ist der Landesbeauftragte nun dem Landtag zugeordnet 

worden ($ 21 DSG-LSA). 

Der Landesbeauftragte wird auf Vorschlag der Landesregie- 

rung durch den Landtag mit der Mehrheit von zwei Drit- 

teln der anwesenden Abgeordneten, mindestens mit der 

Mehrheit seiner Mitglieder gewählt. Er muß bei seiner 

wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben, die Befähigung 

zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besit- 

zen und über die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder- 

liche Fachkunde verfügen.
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Der Präsident des Landtages beruft ihn nach der Wahl au 

die Dauer von 6 Jahren in ein Beamtenverhältnis auf 

Zeit. Insoweit untersteht er der Dienstaufsicht des ?rä- 

sidenten des Landtages. 

Der Landesbeauftragte ist in Ausübung seines Antes urab- 

hängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er kann sich 

jederzeit an den Landtag wenden. Für den Bereich seiner 

Geschäftsstelle gilt er als oberste Dienstbehörde im 

Sinne des $ 96 StPO und als oberste Aufsichtsbehörde im 

Sinne des $S 99 VwGO. Er trifft die Entscheidungen nach 

den $$ 61 und 62 BeamtenG-LSA für sich und seine Mitar- 

beiter in eigener Verantwortung. Nach Bundesrecht steht 

seinen Mitarbeitern und ihm ein Zeugnisverweigerungs- 

recht zu ($ 12 Abs. 3 BDSG). 

Die Institution des Datenschutzbeauftragten und seine 

Unabhängigkeit sind in Artikel 63 der neuen Landesver- 

fassung verfassungsrechtlich abgesichert. 

Die stark gesicherte rechtliche Unabhängigkeit ist auch 

tatsächlich gewährleistet. So wird die für die Erfüllung 

der Aufgaben des Landesbeauftragten notwendige Personal- 

und Sachausstattung für seine Geschäftsstelle im Haus- 

halt des Landes im Einzelplan des Landtages in einem 

eigenen Kapitel ausgewiesen. Die Stellen werden durch 

ihn besetzt. 

Aufgaben und Befugnisse 

Der Landesbeauftragte kontrolliert bei den öffentlichen 

Stellen ($ 3 Abs. 1 DSG-LSA) die Einhaltung der Vor- 

schriften des DSG-LSA und anderer Vorschriften über den 

Datenschutz ($ 22 Abs. 1 DSG-LSA).



Die Xontrolle unterliegt zwei Einschränkungen: 

- die Gerichte unterliegen seiner Kontrolle nur, soweı= 

sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden, 

- personenbezogene Daten, die dem Arztgeheimris unterlie- 

gen oder sich in Personalakten oder Akten über dıe Sı- 

cherheitsüberprüfung befinden, unterliegen der Kontrol- 

le nicht, wenn der Betroffene generell oder ın Einzel- 

fall der Kontrolle der auf ihn bezogenen Daten wider- 

spricht; der Widerspruch ist gegenüber dem Landesbeauf- 

tragten zu erklären. 

Auch Privatpersonen und Privatunternehmen unterliegen 

der Kontrolle des Landesbeauftragten, soweit sie hoheit- 

liche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen 

(z.B. TÜV). 

Nicht seiner Kontrolle unterliegen öffentlich-rechtliche 

Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Versicherungs- 

anstalten sowie deren Vereinigungen, weil für sie die 

Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gelten. Die 

Aufsicht über sie wird nach $ 38 BDSG von der /eweils 

zuständigen Bezirksregierung und dem Ministerium des 

Innern ausgeübt. 

Der Landesbeauftragte gibt Empfehlungen zur Verbesserung 

des Datenschutzes, insbesondere kann er den Landtag, die 

Landesregierung und die sonstigen öffentlichen Stellen 

in Fragen des Datenschutzes beraten. Er führt das von 

jedermann einsehbare Register der automatisiert geführ- 

ten Dateien der öffentlichen Stellen nach $ 25 DSG-LSA 

(Ziff. 2.6).
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Eine besonders wichtige Aufgabe des lLandesbeauftragten 

ist dıe Bearbeitung von Bürgereingaben. Jedermann kann 

sich nach $ 19 DSG-LSA an den Landesbeauftragten wenden, 

wenn er der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten durch öffent- 

liche Stellen in seinen Rechten verletzt worden zu seın; 

niemand darf deshalb benachteiligt oder gemaßregelt wer- 

den. 

Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, den Landesbe- 

auftragten und seine Beauftragten bei der Durchführung 

ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere Auskunft zu 

allen Fragen zu geben sowie Einsicht in alle Unterlagen 

und Akten, insbesondere in die gespeicherten Daten und 

in die Datenverarbeitungsprogramme, und jederzeit Zu- 

tritt in alle Diensträume zu gewähren. Für bestimmte 

Behörden kann dieses Zugangs- und Auskunftsrecht durch 

die oberste Landesbehörde im Einzelfall eingeschränkt 

werden, wenn die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit 

des Bundes oder eines Landes gefährden würde. 

Stellt der Landesbeauftragte Verstöße gegen die Jaten- 

schutzvorschriften oder sonstige Mängel der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, 

so kann er bei den betreffenden öffentlichen Stellen, 

ggf. bei deren Aufsichtsbehörden, für Abhilfe sorgen und 

das Fehlverhalten förmlich beanstanden ($ 24 DSG-LSA). 

Durch die geänderte Zuordnung des Landesbeauftragten an 

den Landtag (Ziff. 2.1) kann er seit dem 1. April 1992 

die Aufgaben der Aufsichtsbehörde nach $ 38 BDSG für den 

nicht-öffentlichen Bereich nicht mehr wahrnehmen. 

Im übrigen hat die geänderte Zuordnung zu keinerlei Be- 

einträchtigungen bei der Aufgabenerledigung geführt.
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Geschäftsstelle 

Der Landesbeauftragte wird bei seiner Aufgabenwahrneh- 

mung durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Sie gehört 

organisatorisch zum Präsidenten des Landtages ınd umfait 

13 Stellen, die bıs auf eine Stelle alle besetz+ sınd. 

Die freie Stelle wird in Kürze nachbesetzt. 

Die Geschäftsstelle untergliedert sich in drei Referats- 

bereiche, deren Aufgabenzuweisung sich aus der als An- 

lage 1 beigefügten Geschäftsverteilung ergibt. 

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle fallen bei ihrer 

Aufgabenerledigung unter die vorstehend dargestellte 

rechtliche Unabhängigkeit des Landesbeauftragten (Ziff. 

2.1) und bearbeiten die Aufgaben nach den Vorgaben des 

Landesbeauftragten. 

Die Auswahl der Mitarbeiter durch den Landesbeauftragten 
stellt sicher, daß sowohl der erforderliche Sachverstand 

auf dem Gebiet der automatisierten Datenverarbeitung als 
auch spezielle Kenntnisse im Bereich der Rechtsanwendung 
und Rechtsentwicklung vorhanden sind. In beiden Berei- 

chen ist eine ständige Aus- und Fortbildung der Mitar- 

beiter zu gewährleisten. 

Wie bereits erwähnt, sind der Landesbeauftragte und 

seine Mitarbeiter seit Herbst 1991 in einem von Grund 

auf restaurierten eigenen Dienstgebäude in Magdeburg 

untergebracht. Die Arbeitsbedingungen sind damit optimal 
und fördern die ohnehin vorhandene hohe Motivation der 

Mitarbeiter. 

Im Hinblick auf die gute personelle Ausstattung, den 

hohen Besetzungsgrad der Stellen und das zeitlich unbe- 

grenzte Engagement aller Mitarbeiter war es im Berichts- 

zeitraum möglich, die vielfältigen Aufgaben in allen 

Teilen des Landes gut zu erledigen.
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Dazu hat auch beigetragen, daß der vom Landesbeauf-rag- 

ten selbsz aufgestellte und in den Haushaltsberatungen 

vertretene Sachhaushalt in dem durch den Landtag gewähr- 

ten Umfang den erforderlichen Bewegungsspieiraum für die 

Aufgabenerledigung gewährleistet hat. 

Tätigkeit im Berichtszeitraum 

Wie bereits unter 1.1 dargestellt, begann die Tätigkeit 

des Landesbeauftragten nicht mit dem Inkrafttreten des 

DSG-LSA am 1. April 1992, sondern es konnte nahtlos an 

die bereits seit dem 15. Februar 1991 begonnene, unselb- 

ständige Tätigkeit unter der Organisationshoheit der 

Regierung angeknüpft werden. Der bis zum 31. März 1992 

zuständige Minister des Innern hat dabei von Anbeginn an 

gewährleistet, daß trotz der Zuordnung des Landesbeauf- 

tragten zum Ministerium die unabhängige Aufgabenerledi- 

gung in Datenschutzfragen stets möglich war. 

Am 1. April 1992 verfügte der Landesbeauftragte nicht 

nur über ein eigenes Dienstgebäude, sondern auch bereits 

über 7 Mitarbeiter, die gemeinsam mit ihm im Vorlauf 

seit 1991 die Grundlagen für den verwaltungsmäßigen Auf- 

bau einer Datenschutzbehörde geschaffen hatten. Nach dem 

1. April 1992 kamen in schneller zeitlicher Abfolge 6 

weitere Mitarbeiter hinzu. 

Auf diese Art und Weise sind auch die bereits vom Landes- 

beauftragten und seinen Mitarbeitern noch unter der un- 

selbständigen Anbindung beim Ministerium des Innern ange- 

fallenen Aufgaben nahtlos weiterverfolgt und erledigt 

worden. Sie finden in diesem Bericht allerdings nur noch 

insoweit Erwähnung, als sie für den Gesamtüberblick von 

Bedeutung sind oder sich aus der Aufgabenerledigung ein 

übergreifender Zusammenhang ergibt.
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Im Berichtszeitraum vom 1. April 1992 bis zum 31. März 

1993 wurden ca. 2.100 schriftliche Geschäftsvorgänge 

bearbeitet, im davorliegenden Arbeitszeitraum vom 15. Te- 

bruar 1991 bis zum 31. März 1992 ca. 1.250. 

Etwa 150 Bürger haben sich persönlich, schrifrlıch oder 

mündlich nit Eingaben oder Fragen an den Landesbeaufzrag- 

ten gewandt. 

von formellen Beanstandungen ($ 24 DSG-LSA) konnte abge- 

sehen werden. 

Auf Bitten der Landesregierung hat sich der Landesbeauf- 

tragte in drei Fällen qutachtlich geäußert. Seitens des 

Landtages ist in einem Fall vom Vorsitzenden eines Aus- 

schusses eine gutachtliche Stellungnahme erbeten worden. 

Einer der Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum lag in 

der Beratung der 37 Land- und 3 Stadtkreise in techni- 

schen, organisatorischen und rechtlichen Fragen des 

Datenschutzes (Ziff. 14.1). 

Unabhängig von den Kreisbereisungen hat der Landesbeauf- 

tragte 15 z.T. halbtägige Beratungsveranstaltungen mit 

Vorträgen und Referaten bei öffentlichen Stellen des 

Landes wahrgenommen, seine Mitarbeiter weitere 8, 

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Öffentlichkeitsar- 

beit. Die Aufgaben des Landesbeauftragten trafen auf 

großes Interesse der Medien. Die Teilnahme an Pressekon- 
ferenzen, zahlreiche Einzelinterviews für Presse und 

Rundfunk sowie eine Reihe von Pressemitteilungen haben 

zur Information der Bürger und zum besseren Verständnis 

einer breiten Öffentlichkeit über den Datenschutz beige- 
tragen.



Zusammenarbeit mit anderen Kontrollorganen 

Zusammenarbeit mit XKontrollorganen des Landes 

Die obersten Landesbehörden haben jeweils für ihren Orga- 

nisationsbereich nach $ 14 Abs. 1 DSG-LSA die Ausführung 

der gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz 

sicherzustellen. Es liegt daher auf der Hand, daß der 

Landesbeauftragte mit ihnen sowohl engen Kontakt auf der 

Führungsebene als auch auf der Arbeitsebene hält, um im 

Interesse einer an Gesetz und Recht gebundenen Verwal- 

tungstätigkeit, insbesondere aber im Interesse der davon 

betroffenen Bürger des Landes, die Beachtung des verfas- 

sungsrechtlich gewährleisteten Rechts auf informationel- 

le Selbstbestimmung gerade bei einer im Neuaufbau befind- 

lichen Verwaltung rechtzeitig mit einfließen zu lassen. 

Der Landesbeauftragte hat hierzu auf allen Ebenen der 

obersten Landesbehörden großes Verständnis und eine hohe 

Sensibilität angesichts des früheren Mißbrauchs mit den 

Persönlichkeitsrechten gefunden. 

Insbesondere mit dem für die Grundsatzfragen des Daten- 

schutzes federführenden Ministerium des Innern gibt es 

ständige Informationsgespräche, einen Austausch über 

neue Literatur und Urteile zum Datenschutz und - für die 

rechtzeitige Beteiligung des Landesbeauftragten beson- 

ders wichtig - eine frühzeitige Unterrichtung und Abstim- 

mung auf der Arbeitsebene zu Gesetzentwürfen des Bundes 

und der Länder mit datenschutzrechtlichen Regelungen. 

Eine aus der Sicht des Landesbeauftragten beispiellose 

gute Zusammenarbeit gibt es mit dem Landtag. Dies gilt 

nicht erst seit der gesetzlich geregelten Zuordnung mit 

Inkrafttreten des DSG-LSA am 1. April 1992. Bereits im 

Frühjahr 1991 hat der Landesbeauftragte Kontakt mit den 

Fachausschüssen des Parlaments aufgenommen, um auf eige- 

ne Initiative oder auf Bitten der Ausschüsse bei einer 

Vielzahl von Gesetzentwürfen beratend mitzuwirken.
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Informarıions- und Beratungsgespräche nit dem ?Präsider<en 

des Landtages, dem Ältestenrat und den Vorsitzenden 

aller ım Parlament vertretenen Fraktionen gehören heute 

zım selbstverständlichen Arbeitsumgang. 

DJabeı findet der Datenschutz stets große Aufmerksamkeız, 

und in vielen Fällen wurden die Anregungen des Landesbe- 

auftragten in parlamentarische Initiativen umgesetzt. 

Nicht unerwähnt bleiben darf auch der Kontakt zu den Auf- 

sichtsbehörden nach $ 38 BDSG für den Datenschutz im 

nicht-öffentlichen Bereich. Anknüpfend an die vom Landes- 

beauftragten selbst bis zum 31. März 92 wahrgenommene 

Aufgabe werden im Interesse eines übergreifend gewährten 

Schutzes für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger die 

Aufgaben miteinander abgestimmt; der Landesbeauftragte 

nimmt an grundlegenden Dienstbesprechungen teil. 

Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit den Beauftrag- 

ten für den Datenschutz der Rirchen. 

Zusammenarbeit mit anderen Kontrollorganen des Bundes 

und der Länder 

Nach $ 22 Abs. 7 DSG-LSA hat der Landesbeauftragte auch 

mit den öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der 

Eishaltung der Vorschriften über den Datenschutz im Bund 

und in den anderen Ländern zuständig sind, sowie mit 

deren Aufsichtsbehörden nach $ 38 BDSG zusammenzuarbei- 

ten. 

Die föderalistische Struktur der Bundesrepublik Deutsch- 

land führt auch auf dem Gebiet des Datenschutzes zu 

einer für den Bürger nur schwer durchschaubaren Zustän- 

digkeitsverteilung. Die größer gewordene Bundesrepublik, 

die Mobilität der Bürger bei der Arbeit und in der Frei- 

zeit und das grenzenlose Europa haben diese Situation 

nicht vereinfacht.
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Der sachsen-anhaltinische Bürger kann von seinem Landes- 

beauftragten erwarten, daß dıeser ihm auch insoweit 

rechtliche Möglichkeiten zu seinem Schutz aufzeigt und 

die zuständigen Kontrollorgane benennt. 

Mindestens ebenso wichtig sind die Schaffung möglichst 

einheitlicher gesetzlicher Regelungen zum Datenschutz im 

Bundesgebiet und eine weitgehend abgestimmte Handhabung 

der Aufgaben bei allen Datenschutzbeauftragten für den 

öffentlichen Bereich. 

Der Bundesbeauftragte und die Landesbeauftragten für den 

Datenschutz haben deshalb schon sehr früh eine ständige 

Konferenz gebildet, die unter wechselndem Vorsitz im 

Regelfall zweimal jährlich zusammentritt. Die Konferenz 

hat 13 Arbeitskreise eingerichtet, von denen 7 ständig 

wiederkehrend tagen. Sie beraten nach Vorgaben der Konfe- 

renz und teilweise selbständig u.a. Fragen zum Daten- 

schutz im Sicherheitsbereich, im Ausländer- und Melde- 

wesen, in der Statistik, in der Steuerverwaltung, im 

Sozialbereich, im Bereich der automatisierten Technik 

und der Medien. 

Zu ihren Aufgaben gehört auch die Erarbeitung von Ent- 

schließungen der Konferenz (vgl. Anlagen 2 bis 9), die 

für den Gesetzgeber und/oder die vollziehende Verwaltung 

Forderungen und Hinweise zum Datenschutz der Bürger ent- 

halten. 

Der Landesbeauftragte und seine Mitarbeiter sind ständi- 

ge Mitglieder der Konferenz und ihrer Arbeitskreise. 

Auch auf europäischer und internationaler Ebene nehmen 

die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder an 

Konferenzen teil. So hat der Landesbeauftragte als Mit- 

glied der deutschen Delegation im Oktober 1992 an der 

14. Internationalen Datenschutzkonferenz in Sydney teil- 

genomnen.
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Dateienregister 

Der Landesbeauftragte führt gemä3 S 25 Abs. 1 DSG-LSA 

ein Register der automatisiert geführzen Dateien, in 

denen personenbezogene Daten gespeichert werden. 

Fast alle öffentlichen Stellen des Landes sind verpfl:ich- 

tet, dem Landesbeauftragten eine Übersicht gemäß S 14 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 6 DSG-LSA dieser automatisierten 

Dateien zuzuleiten. 

Jede Bürgerin, jeder Bürger hat das Recht auf kosten- 

freie Einsichtnahme in die beim Landesbeauftragten vor- 

liegenden Dateiregistermeldungen. Nur einzelne, im Ge- 

setz bestimmte Angaben einiger Behörden unterliegen 

nicht der Einsichtnahme ($ 25 Abs. 2 DSG-LSA). 

Meldevordruck zum Register 

Aus den in sehr unterschiedlicher Form und Qualität ein- 

gegangenen ersten Meldungen im Sommer 1992 ergab sich 

die Idee für einen einheitlichen Meldevordruck. 

In engem Zusammenwirken mit dem für Datenschutz zuständi- 

gen Fachreferat im Ministerium des Innern, der Zentralen 

Vordruckstelle der Landesverwaltung und nach dem Studium 

z.B. der Datenschutzregisterverordnungen der Länder Ber- 

lin, Hessen und Nordrhein-Westfalen wurde ein Vordruck 

mit Mehrfachfunktion entwickelt. 

Der Aufbau erlaubt die Verwendung als 

- Meldung einer automatisiert geführten Datei gemäß $ 25 

Abs. 1 DSG-LSA, 

- Unterrichtung über die Einrichtung eines automatisier- 

ten Abrufverfahrens gemäß $ 7 Abs. 4 DSG-LSA,
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- Nutzung als innerbehördliches Dateiverzeichnis der 

automatisierten und nicht-automatisierten Dateien ge- 

mäß S 14 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 bis 8 DSG-LSA. 

Noch vor der Veröffentlichung im Ministerialblat: vom 

2l. Oktober 1992 (MBl. LSA S. 1803) konnten vorab allen 

obersten Landesbehörden, den Bezirksregierungen, Land- 

kreisen und kreisfreien Städten Vordrucke zur Verfügung 

gestellt werden. 

Künftig soll der Vordruck für alle öffentlichen Stellen 

des Landes über die Zentrale Vordruckstelle bei der Be- 

zirksregierung Magdeburg beziehbar sein. 

Dateiregistermeldungen 

Bis zum Ende des Jahres 1992 gingen dem Landesbeauftrag- 

ten 191 Dateimeldungen zu. Die Tendenz im Jahr 1993 ist 

steigend, denn bis Ende Februar lagen bereits weitere 

167 Dateimeldungen vor. Eine Vielzahl von Meldungen dürf- 

te noch ausstehen! 

Die vorliegenden Meldungen weisen am häufigsten in zwei 

Bereichen Mängel auf: 

- falsche oder keine Angabe der Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten, 

- keine Angaben zu Regelfristen für die Löschung der 

Daten. 

oft müssen die öffentlichen Stellen auch darauf hingewie- 

sen werden, daß die DIN-gerechte Gestaltung des Formu- 

lars die Nutzung der modernen Drucktechnik erlaubt, die 

mittlerweile als Nadel-, Tintenstrahl- oder Laserdrucker 

Einzug in die öffentliche Verwaltung des Landes gehalten 

hat. Damit wird auch die Lesbarkeit der Meldungen er- 

höht.
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Archivwesen 

In den Verwaltungen werden große Bestände alter Akten 

und anderer Unterlagen, die zur laufenden Aufgabener:ül- 

Lung der Verwaltungen nicht mehr benötigt werden, in 

Keller, au£ dem Boden oder zusammen mit anderen aktuel- 

lien Akten in Registraturen aufbewahrt. Um diesen Akten- 

bestand dem routinemäßigen Zugriff durch die Verwaltung 

zu entziehen, ist die ordnungsgemäße Aufbewahrung in 

Archiven sicherzustellen, soweit der Aktenbestand von 

bleibendem Wert für die Erfüllung rechtlicher Aufgaben, 

für die Sicherung berechtigter Interessen der Bürger 

oder für die Forschung ist. Mit der Archivierung werden 

die Unterlagen der "Lebenden Verwaltung" auf Dauer ver- 

wahrt und sind als Quelle die unverzichtbare und uner- 

setzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangen- 

heit, weil es kaum eine andere Möglichkeit gibt, die 

Zusammenhänge einzelner Vorgänge auf allen Ebenen des 

täglichen Lebens zu rekonstruieren. Die Aufgabe der 

Archive besteht mithin darin, das aufbewahrungswürdige 

Material zu sammeln, zu erfassen, zu verwahren, aufzu- 

arbeiten und für jedermann nutzbar zu machen. 

Da die Aufbewahrung alter Unterlagen mit personenbezoge- 

nen Daten außerhalb der Obhut eines Archivs meist weder 

den technisch-organisatorischen noch den rechtlichen 

Anforderungen des Datenschutzes entspricht, hat der Lan- 

desbeauftragte schon seit 1991 im Einvernehmen mit dem 

für das Archivrecht zuständigen Ministerium des Innern 

in mehreren Besprechungen mit den Mitarbeitern des Lan- 

deshauptarchivs und den Kreis- und Stadtarchivaren auf 

die datenschutzrechtlichen Probleme und ihre Lösungsmög- 

lichkeiten hingewiesen.
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Als Rechtsgrundlagen Zfür den Umgang nit den Unterlagen 

gelten Übergangsweise noch die Verordnung über das staat- 

iiche Archivwesen der DDR vom 11. März 1976 (GBl. I 

Ss. 1.65) und die Erste und Zweite Durchführungsbestimmung 

vom 19. März 1976 bzw. 16. März 1990 (GBl. I S. 169 bzw. 

GBl. I S. 193), soweit sie nit dem Grundgesetz vereinbar 

sind; seit dem l. April 1992 ergänzend die Bestimmungen 

des DSG-LSA. Jedoch reichen diese Regelungen nicht aus, 

alle speziellen rechtlichen Probleme dieses schwierigen 

Bereiches der Landesverwaltung zu lösen. 

Der Landesbeauftragte bekräftigt deshalb seine Auffas- 

sung, daß vordringlich ein den datenschutzrechtlichen 

Anforderungen entsprechendes Landesarchivgesetz zu ver- 

abschieden ist. 

Personenbezogene Altdatenbestände 

In der Hinterlassenschaft ehemaliger Einrichtungen der 

DDR befinden sich eine nicht genau bekannte Anzahl von 

personenbezogenen Datenbeständen mit oft sensiblem In- 

halt. Diese Datenbestände werden heute zum Teil für ge- 

setzmäßige Verwaltungsaufgaben benötigt, zum Teil sind 

sie nach heutigem Rechtsverständnis unzulässig erhoben 

oder gespeichert und dürfen daher nicht weiter verwendet 

werden. 

Die im Einigungsvertrag enthaltenen Übergangslösungen 

für den Umgang mit personenbezogenen Daten aus ehemali- 

gen Einrichtungen der DDR wurden in Sachsen-Anhalt durch 

die Regelungen in den $$ 33 bis 36 DSG-LSA abgelöst. 

Bereits vor dem 3. Oktober 1990 archivierte Bestände 

fallen nicht unter diese Regelungen, sondern gehören zur 

vorstehend unter Ziff. 3 behandelten Gruppe.
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$ 33 Abs. !\ legt fest, daß die Datenbestände, die vor 

dem 3. Oktober 1990 nach ihrer Zweckbestimmung überwie- 

gend für Verwaltungsaufgaben gespeichert waren, jetzt 

demjenigen Träger der öffentlichen Verwaltung zustehen, 

der nach dem Grundgesetz für die Verwaltungsaufgabe zu- 

ständig ist. $S 34 Abs. 1 erlaubt - mit Einschränkungen - 

bei Vorliegen der in den Nrn. 1 bis 4 genannten Voraus- 

setzungen das Speichern, Verändern oder Nutzen dieser 

personenbezogenen Daten durch die jetzt zuständigen Stel- 

len. 

Zum Schutz der Betroffenen sieht aber $ 35 für bestimmte 

Fälle der Verarbeitung und Nutzung der Daten ein Wider- 

spruchsrecht des Betroffenen vor. $ 36 enthält eine 

Sperregelung bis zum Inkrafttreten eines Landesarchivge- 

setzes für die Daten, deren Verarbeitung und Nutzung 

nach $ 34 Abs. 1 nicht zulässig ist. 

Im Interesse der Wahrung schutzwürdiger Belange von Be- 

troffenen (z.B. Beweismittelerhalt) und angesichts der 

noch bestehenden Unkiarheiten bei der rechtlichen Zuord- 

nung und der Verwendung personenbezogener Daten aus die- 

sen Altdatenbeständen soll die Sperrung den Belangen der 

Betroffenen gerecht werden. Die Sperrung soll aber auch 

verhindern, daß Altdatenbestände wegen noch fehlender 

landesrechtlicher Archivregelungen gem. $ 16 Abs. 2 DSG- 

LSA gelöscht werden müssen und damit die Aufarbeitung 

und Überlieferung historisch bedeutsamer Vorgänge unmög- 

lich gemacht wird. 

Vor diesem Hintergrund wurde der Landesbeauftragte mit 

Beschluß des Landtages vom 17.01.1992 gebeten, eine 

Liste der Altdatenbestände der ehemaligen DDR in seinem 

ersten Tätigkeitsbericht zu veröffentlichen.
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Der Erfassung und Veröffentlichung sind jedoch recat- 

liche und tatsächliche Grenzen gesetzt: 

- Nach den Anlagen zum Einigungsvertrag (Anlage I Kapi- 

tel II Sachgebiet C Abschn. [III Nr. 3b) hatzen öffent- 

liche Stellen binnen eines Jahres nach dem Beitrıtz 

Veröffentlichungen gem. $ 12 BDSG 77 über manuelle und 

automatisierte Dateien vorzunehmen, die zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des Einigungsvertrages bereits be- 

standen. 

Meldungen sind jedoch beim Ministerium des Innern 

nicht eingegangen. 

- Aufstellungen von Altdatenbeständen, die nach heutigem 

Rechtsverständnis zum nicht-öffentlichen Bereich gehö- 

ren, sind nicht möglich. Zum einen fehlt dem Land für 

diesen Bereich die Gesetzgebungskompetenz und dem Lan- 

desbeauftragten die Zuständigkeit, zum anderen sieht 

das BDSG für den nicht-öffentlichen Bereich Veröffent- 

lichungen nicht vor. Deshalb kann dazu auch das Mini- 

sterium des Innern als oberste Aufsichtsbehörde für 

den nicht-öffentlichen Bereich keine Angaben machen. 

- Auch für den öffentlichen Bereich ist eine Aufstellung 

und Veröffentlichung nur möglich, soweit die Altdaten- 

bestände nicht in den Zuständigkeitsbereich des Bundes 

oder anderer Länder fallen. 

- Schwerwiegender als die rechtlichen sind die bei den 

Bereisungen und Beratungen des Landesbeauftragten fest- 

gestellten tatsächlichen Probleme. So traten und tre- 

ten Schwierigkeiten vor allem bei umgestalteten oder 

neu gebildeten öffentlichen Stellen auf, Altdatenbe- 

stände ausfindig zu machen oder den Verbleib der Alt- 

datenbestände aufzuklären. Dabei fehlt oft die Motiva- 

tion, sich noch mit den alten Unterlagen zu befassen. 

Manchmal werden auch fehlende Mitarbeiter und Geldmit- 

tel als Gründe für die unterbliebene Suche und Aufar- 

beitung genannt. Aus Hinweisen ehemaliger Bediensteter 

und von Seiten der Bürger ergibt sich, daß in vielen
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öiZentlichen Stellen bis ins Jahr 1991 hinein alte 

Akten verbrannt, abgefahren, vernichtet oder vergranen 

worden sind. Einem dieser Hinweise ist der Landesbeauf- 

zragte bis in die Colbitz-Letzlinger Heıde gefolgt; 

dıe dort vergrabenen Akten waren bereits ın Auflösung 

begriffen. 

Teılweise wurden Akten in abgelegenen Räumen "wild ge- 

lagert", so daß es zunächst erforderlich ist, die 3Be- 

stände zu sichten und eventuell vorhandene personenbe- 

zogene Altdatenbestände auszusortieren. 

Der Landesbeauftragte hat mit direkten Hinweisen in 

den ihm bekannt gewordenen Fällen und über das Mini- 

sterium des Innern als Fachaufsichtsbehörde versucht, 

die Sicherung und Aufarbeitung noch vorhandener Bestän- 

de zu erreichen. 

Auch bei den vorstehend (Ziff. 3) genannten Besprechun- 

gen mit den Stadt- und Kreisarchivaren und den Vertre- 
tern des Landeshauptarchivs war ein Thema die Behand- 

lung von Altdatenbeständen und deren systematische 

Sicherung und Aufarbeitung. Die Archivare haben zuge- 

sagt, sich neben ihren anderen Aufgaben auch um die 

Sicherung noch vorhandener Altdatenbestände in ihren 

Behörden zu bemühen. Deren Aufarbeitung kann aber noch 

Jahre in Anspruch nehmen. Dies gilt auch für die Ar- 

beit des Landeshauptarchivs. 

In Anbetracht dieser Situation hat der Landesbeauftragte 
abgewartet, daß sich die Verhältnisse bei den öffent- 
lichen Stellen stabilisieren, und den aktuellen Stand 

der personenbezogenen Altdatenbestände im Rahmen seiner 
Zuständigkeit mit Bekanntmachung vom 16. Dezember 1992 

abgefragt. Der Abdruck im Ministerialblatt verzögerte 

sich jedoch, so daß die Veröffentlichung erst im Februar 
1993 (MBl. LSA 1993 S. 523) erfolgte. Der Text der Be- 

kanntmachung und das Ergebnis der Umfrage sind als An- 
lage 10 am Schluß dieses Berichtes veröffentlicht. 
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Bis zum 30. März 1993 sınd nur wenige Meldungen eınge- 

gangen. Der Landesbeauftragte geht davon aus, daß im 

Laufe der nächsten Wochen weitere Meldungen der öffent- 

lichen Stellen eingehen werden, die dem Landtag nachge- 

reicht werden können. 

Umgang mit Ausreiseunterlagen der ehemaligen DDR 

Aufgrund der Anfrage einer Kreisverwaltung hatte sich 

der Landesbeauftragte mit der Frage des Umgangs mit Aus- 

reiseakten der ehemaligen Abteilung Inneres zu befassen. 

Die Akten waren durch das Kreisarchiv sichergestellt 

worden. Seitens der Bürger gab es ein lebhaftes Interes- 

se an den sie persönlich betreffenden Vorgängen. Es wur- 

de nicht nur eine Einsichtnahme, sondern auch eine Aus- 

händigung gefordert. Die Kreisverwaltung hatte die Ein- 

sichtnahme gestattet, jedoch nicht die Aushändigung. Im 

Ergebnis zu Recht. 

Rechtsgrundlage für die Beurteilung der richtigen Vor- 

gehensweise sind, bis zum Erlaß eigener Regelungen durch 

das Land Sachsen-Anhalt, die als Landesrecht fortgelten- 

den Vorschriften der ehemaligen DDR zum Archivwesen, 

soweit sie mit dem Grundgesetz im Einklang stehen. 

Ergänzend gelten seit dem l. April 1992 die Bestimmungen 

des DSG-LSA. Danach bestehen aus datenschutzrechtlicher 

Sicht grundsätzlich keine Bedenken gegen die Einsicht- 

nahme eines Betroffenen in seine eigenen Akten. 

Sofern in der Akte aber personenbezogene Daten Dritter 

enthalten sind, kann die Einsichtnahme nicht in die Ori- 

ginalunterlagen erfolgen, sondern es sind Kopien mit 

zuvor geschwärzten personenbezogenen Daten der dritten 

Personen anzufertigen. Schon die Berücksichtigung der



- 29 - 

schurzwürdıgen Belange Dritzer würde also gegen die Aus- 

händigung der Origınalunterlagen an die Betroffenen sore- 

chen. Dagegen spricht auch die Pflicht staatlicher Stel- 

len zur vollständigen Dokumentation des früheren staat- 

lichen Handeins und zur dauerhaften Sicherung von Beweis- 

material für künftige rechtliche Auseinanderserzungen. 

Die Akten sollten also weder zeitweise noch auf Dauer an 

eınzelne Betroffene ausgehändigt werden. 

Einsichtnahme ın Ausreiseakten 

Ein Landkreis fragte an, ob eine Einsichtnahme des dort 

konstituierten "Untersuchungsausschusses" in alte Aus- 

reiseakten rechtlich ohne weiteres möglich ist. 

Der Landesbeauftragte ging nicht auf die Zulässigkeit 

solcher Ausschüsse auf Kreisebene ein, sondern wies auf 

die im Einigungsvertrag (Anlage I Kapitel II Sachgebiet 

© Abschnitt III Nr. 3) getroffene Regelung hin, daß per- 

sonenbezogene Daten, deren Kenntnis nach Bundesrecht für 

die speichernde Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der in 

ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erfor- 

derlich ist oder deren Speicherung nach Bundesrecht unzu- 

lässig gewesen wäre, unverzüglich zu löschen sind, so- 

weit nicht schutzwürdige Belange der Betroffenen ent- 

gegenstehen. Das insoweit verbindliche Bundesrecht läßt 

deshalb eine weitere Aufbewahrung der Ausreiseakten nur 

für Rehabilitierungs- und Beweiszwecke der seinerzeit 

selbst Betroffenen zu. Das zuständige Fachreferat des 

Ministeriums des Innern hat deshalb in Absprache mit dem 

Landesbeauftragten verfügt, noch vorhandene Ausreiseak- 

ten zu archivieren und sicherzustellen, daß eine Ein- 

sicht nur für die genannten Zwecke möglich ist. Die Ak- 

ten stehen auch nicht mehr in der Verfügungsbefugnis der 

Kreise, weil sie nach heute geltender Rechtslage für 

solche Verwaltungsvorgänge keine Zuständigkeit mehr 

haben.
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Dem Ausschuß des Kreistages blieb deshalb als rechtlich 

zulässiger Weg nur die freiwillige Befragung der Berrof- 

fenen, inwieweit sie aus ihren Erinnerungen und Unter- 

lagen den Ausschußmitgliedern Auskunft geben wollten. 

Ausländerangelegenheiten 

Ausländergesetz 

Das Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Aus- 

ländern im Bundesgebiet (AuslG) sieht vor, daß der Bun- 

desminister des Innern allgemeine Verwaltungsvorschrif- 

ten erläßt, um eine einheitliche Behandlung der Auslän- 

derangelegenheiten in allen Bundesländern zu gewährlei- 

sten ($ 104 AuslG). Da bislang keine allgemeinen Verwal- 

tungsvorschriften durch den Bundesminister des Innern 

erlassen worden sind, haben mehrere Bundesländer vorläu- 

fige Hinweise herausgegeben. Auch das Ministerium des 

Innern des Landes beabsichtigte, hinsichtlich der Anwen- 

dung verschiedener Vorschriften des Ausländergesetzes 

vorläufige Hinweise zu erlassen, um die erheblichen 

rechtlichen Unsicherheiten beim Vollzug des Ausländer- 

gesetzes zu beseitigen. 

Gegen den vom Ministerium des Innern formulierten Ent- 

wurf£ "Vorläufiger Anwendungshinweise zu $ 76 AusiG", in 

dem die Übermittlungspflichten anderer öffentlicher Stel- 

len an die Ausländerbehörden geregelt sind, hat der Lan- 

desbeauftragte erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken 

geltend gemacht. 

So können die vorläufigen Hinweise den verfassungsrecht- 

lich garantierten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

weder einschränken noch ausschließen.
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Ferner sah der Vorschriftenentwurf vor, die ins$ 76 

Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 AuslG ausdrücklich normierten 

Ausnahmen durch die Verwaltungshinweise zu erweitern. 

Dies würde gegen Artikel 6 Abs. 1 der Verfassung des 

Landes verstoßen, weil in das irformationelle Selbst- 

bestimmungsrecht nur durch oder aufgrund eines Gesetzes 

eingegriffen werden darf. 

Problematisch war auch eine vorgesehene Regelung, daß 

die zur Übermittlung verpflichtete öffentliche Stelle 

das Vorliegen von Ausweisungsgründen nach $$ 45 bis 47 

AuslG eigenständig zu überprüfen hat. Diese Regelung 

kann dazu führen, daß mangels ausreichender rechtlicher 

Kenntnis bei den öffentlichen Stellen, von diesen Daten 

an die Ausländerbehörde übermittelt werden, die zu deren 

Aufgabenerfüllung nicht erforderlich sind. 

Der Landesbeauftragte hat deshalb dazu dem Ministerium 

des Innern Änderungsvorschläge unterbreitet. In der wei- 

teren Diskussion hat sich die Meinung durchgesetzt, daß 

angesichts der unterschiedlichen rechtlichen Auffassun- 

gen und unter der Prämisse einer zu erwartenden bundes- 

einheitlichen Regelung besser keine vorläufigen Hinweise 

herausgegeben werden sollten. 

Mit Schreiben vom 29.01.1993 hat das Ministerium des 

Innern nunmehr mitgeteilt, daß keine eigenen Anwendungs- 

hinweise erlassen werden. 

Gesetz zur Neuregelung des Asylverfahrens 

zum 01. Juli 1992 trat das (Bundes-)Gesetz zur Neurege- 

lung des Asylverfahrens in Kraft. Im Rahmen dieser Neu- 

regelung wurden auch datenschutzrechtliche Belange die- 

ses Personenkreises gesetzlich geregelt.
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Insbesondere die Regelung über die erkennungsdiensti:iche 

Behandlung aller Asylbewerber zur Sicherung der Identı- 

tät ($ 16 Abs. 1) und die Nutzung der dabei gewonnenen 

erkennungsdienstlichen Unterlagen zur Strafverfolgung 

und zur Gefahrenabwehr (S 16 Abs. 5) sind nach überwie- 

gender Auffassung der Datenschurzbeauftragten des Bundes 

und der Länder jedenfalls teilweise nicht mit dem Ver- 

fassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar. Sie 

haben deshalb noch während des Gesetzgebungsverfahrens 

am 28. April 1992 eine Entschließung dazu verfaßt und 

ihre rechtlichen Bedenken gegen die gesetzliche Neurege- 

lung artikuliert (vgl. Entschließung der Konferenz der 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder zur 

Neuregelung des Asylverfahrens vom 28. April 1992, An- 

lage 5). Die Bedenken und Anregungen wurden vom Bundes- 

gesetzgeber nicht berücksichtigt. 

Meidepflicht bei Auslandsstraftaten von Ausländern 

Gemäß der Nr. 35 der Richtlinien für den Verkehr mit dem 

Ausland in strafrechtiichen Angelegenheiten (RiVASt) hat 

eine öffentliche Behörde unverzüglich und unmittelbar 

die Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht zu 

informieren, wenn ein Ausländer, der sich in der Bundes- 

republik Deutschland aufhält, in dem Verdacht steht, im 

Ausland ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen zu 

haben. Diese vom Bundesminister der Justiz aufgestellten 

Richtlinien sind im Lande Sachsen-Anhalt aufgrund einer 

nicht veröffentlichten Anordnung des früheren Landesbe- 

vollmächtigten der DDR-Regierung vom 23.10.1990 anzuwen- 

den.
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Da aufgrund Artikei 6 Abs. 1 der Verfassung des Landes 

in das Recht auf Schutz der nersonenbezogenen Daten nur 

durch oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden 

darf, ist eine gesetzliche Grundlage für die Übermit:- 

ung der Daten an die Staatsanwaltschaft erforderlich. 
Es beszeht keine bereichsspezifische Übernirzlungsbefug- 
nis für die Ausländer- und Asylbehörden. Weder das Aus- 

ländergesetz, das Asylverfahrensgesetz noch die StPo 

enthalten eine solche gesetzliche Regelung. 

Auch die Übermittlungsbefugnisse der $$ 26 und 27 soc- 
LSA begründen keine Rechtsgrundlage, weil hiernach ver- 

langt wird, daß die Übermittlung zur Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des 

Empfängers liegende Aufgabe erforderlich ist. Beides ist 
nicht gegeben. 

Unter Einbeziehung der auch beim Bundesminister der 

Justiz bestehenden Bedenken gegen eine ausreichende 

Rechtsgrundlage für die Anwendung der Nr. 35 RiVASt hat 

der Landesbeauftragte das Ministerium des Innern aufge- 
fordert, für den Bereich des Landes Sachsen-Anhalt Sorge 
zu tragen, daß eine Übermittlung der personenbezogenen 
Daten nach Nr. 35 RiVASt nicht mehr erfolgt. 

Ausweis- und Meldewesen 

Das neue Meldegesetz 

Am l. Oktober 1992 ist das Meldegesetz des Landes Sach- 
sen-Anhalt (MG LSA) in Kraft getreten (GVBl. LSA 

Ss. 682), das die bis dahin Üübergangsweise geltende Melde- 
ordnung der ehemaligen DDR abgelöst hat. 

Mit dem neuen Meldegesetz unterliegen die Erhebung, Ver- 
arbeitung und Nutzung der Meldedaten strengen daten- 
schutzgerechten Bestimmungen.
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Der Gesetzgeber folgt damit den Anforderungen der Verfas- 

sung des Landes Sachsen-Anhalt, die den Schutz des eın- 

zelnen vor unzulässigem Umgang mit seinen personenbezoge- 

nen Daten durch öffentliche Stellen in Artıkel 6 Abs. 1 

gewährleistet. 

in das Recht auf informationelle Selbstbestirmung darf 

eingegriffen werden, wenn überwiegende Interessen der 

Allgemeinheit dies erfordern und ein Gesetz dies vor- 

schreibt oder zuläßt. Denn auch der demokratische Staat 

benötigt in großem Umfang personenbezogene Daten seiner 

Bürger, um Öffentliche Aufgaben wahrzunehmen (z.B. Schu- 

len, Polizeibehörden, Sozialämter). Ein solches Gesetz 

muß für den einzelnen klar erkennen lassen, welche per- 

sönlichen Daten von welcher Stelle und zu welchem Zweck 

über ihn erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 

Diesen Ansprüchen wird das neue Meldegesetz gerecht. Aus 

$ 22 MG-LSA kann jeder Bürger ersehen, welche Daten von 

ihm erhoben werden dürfen. Die Aufzählung ist abschlie- 

3end, weitere Daten dürfen nicht gespeichert werden. 

Jeder Einwohner hat gegenüber der Meldebehörde das Recht 

($ 5 MG-LSA) auf 

- kostenfreie Auskunft über die zu seiner Person gespei- 

cherten Daten, 

- Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, 

wenn sie zur Erfüllung der der Meldebehörde obliegen- 

den Aufgaben nicht mehr erforderlich sind oder ihre 

Speicherung unzulässig war, 

- Unterrichtung über die zu seiner Person erteilte erwei- 

terte Melderegisterauskunft, 

- Einrichtung von Übermittlungssperren (z.B. bei Gefahr 

für Leib und Leben, bei Adoptionen, gegenüber Adreß- 

buchverlagen), 

- Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, 

wenn sie unrichtig sind,
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- unverzügliche Unterrichtung derienigen, denen Daten 

regelmäßig übermittelt worden sind, über die 3erichz:- 

gung unrichtiger Daten, die Fortschreibung des Melde- 

registers und die Löschung unzulässig gespeicherter 

Daten, 

- Übernittlung eines Hinweises auf Dbestri<stene Daten. 

$ 32 Satz 1 MG-LSA enthält eine Ermächtigung zum Erlaß 

einer Verordnung zur Durchführung von regelmäßigen Daten- 

übermittlungen der Meldebehörden in Sachsen-Anhalt. Zur 

Zeit wird ein Verordnungsentwurf diskutiert, der die 

regelmäßige Übermittlung bestimmter personenbezogener 

Daten zulassen soll (z.3. für Zwecke des Straßenverkehrs- 

wesens, für die Abfallbeseitigung, für die Überwachung 

der Schulpflicht). 

Der Landesbeauftragte wird darauf hinwirken, im Interes- 

se der Bürger die Zulässigkeit dieser ständigen Daten- 

übermittlungen auf den absolut notwendigen Umfang zu 

begrenzen. Die Erörterung mit dem dafür zuständigen Mini- 

sterium des Innern dauert noch an. 

Die heutigen Meldebehörden befinden sich nicht mehr, wie 

in der ehemaligen DDR, nur in den Kreisstädten, sondern 

nehmen die Aufgaben des Melde-, Paß- und Ausweiswesens 

in den Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften 

ab-5.000 Einwohnern in eigener Verwaltung wahr. Im übri- 

gen sind die Landkreise zuständig. Somit wird eine bür- 
gernahe Arbeit der Meldebehörden begünstigt. 

Ausweiswesen 

Fehlerhafte Ausweise sind für den Betroffenen ein Risiko 

und datenschutzrechtlich problematisch. Zu Recht hatte 

deshalb der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (B£D)



- 36 - 

als Kontrolibehörde für die Bundesdruckereı in Berlın ge- 

rügt, da3 die Paßbehörden häufig die Verwaltungsvor- 

schriften zur Durchführung des Paßgesetzes nicht beach- 

sen, wonach fehlerhafte Pässe zu kennzeichnen und unver- 

züg.ich an die Bundesdruckerei zurückzuschicken sind. 

Trotz eines entsprechenden Schreibens des 3undesmini- 

sters des Innern an die Länder stieg aber zunächst die 

Zahl der fehlerhaft an die Bürger ausgegebenen Pässe. 

Auf einen Hinweis der Landesbeauftragten hat das zustän- 

dige Ministerium des Innern des Landes mit Erlaß vom 

24.01.1992 - 42.2 die Angelegenheit aufgegriffen und 

die nachgeordneten Behörden auf die Einhaltung der Paß- 

verwaltungsvorschriften hingewiesen. Darüber hinaus hat 

der Landesbeauftragte zusätzlich anläßlich seiner Bera- 

tungsbesuche bei den Paß- und Personalausweisbehörden 

auf die richtige Verfahrensweise hingewiesen. 

Zentrales Einwohnermelderegister (ZER) 

Das ZER im Ostteil Berlins gehört zu den Hinterlassen- 

schaften des zentralistischen Staatsaufbaus der ehemali- 

gen DDR. Vielen Bürgern gar nicht bekannt, diente es vor 

allem dazu, ein möglichst umfassendes Wissen dieses 

Staates über seine Bürger zu sichern. Deshalb enthielt 

es neben den eigentlichen engen Meldedaten auch eine 

Vielzahl von Einzelangaben zu sachlichen und persön- 

lichen Verhältnissen der Bürgerinnen und Bürger der DDR. 

Polizei, Justiz und andere Verwaltungsbehörden meldeten 

- meist über die Räte der Kreise und Bezirke - die An- 

gaben an das ZER, und dort wurden sie zur Person des 

Betroffenen in Akten und später auch, in einem besonde- 

ren Verfahren aufbereitet, elektronisch gespeichert.
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Nach dem 3. Oktober 1990 waren mehrere Kontrollen und 3e- 

anstandungen durch den zunächst zuständigen Bundesbeau?- 

zragten für den Datenschutz und die später im Zusamnen- 

hang mit der sachlichen und örtlıchen Nähe beaufsragten 

Landesbeaufzragten für den Datenschutz B3er!::zs und 3ran- 

denburgs erforderlich, um die nach dem Einigungsvertrag 

vorgesehene Bereinigung und Löschung ganzer sach’remder 

Datenkomplexe durchzusetzen. Für die verbliebenen eigent- 

lichen Meldedaten sah der Einigungsvertrag vor, das Re- 

gister nach einer Übergangszeit zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt, spätestens am 31.12.1992, aufzulösen (Anlage 

I Kapitel II Sachgebiet C Abschn. III Nr. 4c Einigungs- 

vertrag). 

In dieser Übergangszeit sollten die auch in Sachsen-An- 

halt neu gebildeten Meldebehörden die örtlichen Melde- 

register in der Weise umstellen bzw. neu aufbauen, daß 

die Inanspruchnahme des ZER entbehrlich wurde. In Sach- 

sen-Anhalt war diese Umstellung und die Übernahme der 

Meldedaten aus dem ZER im Herbst 1992 abgeschlossen. 

Obwohl zwischenzeitlich auch die anderen am ZER betei- 

ligten neuen Bundesländer ihre Umstellung abgeschlossen 

haben und die Frist (31.12.1992) abgelaufen ist, ist der 

Meldedatenbestand im ZER noch nicht gelöscht worden. 

Die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik (Gauck-Behörde) hat wissen las- 

sen, daß sie für die Durchführung ihrer Aufgaben nach 
dem Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheits- 

dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu- 

blik (StUG) vom 20. Dezember 1991 (BGBl. 15. 2272) noch 

auf den Einwohnermeldebestand, insbesondere die Angabe 

der alten Personenkennzahl, angewiesen ist. Diesem An- 

liegen haben sich die Datenschutzbeauftragten der betei- 

ligten neuen Bundesländer und der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz aus sachlichen Gründen nicht grundsätz- 

lich verschlossen. Der Bundesminister des Innern (BMI)
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hat nunmehr den Entwurf eines Verwaltungsabkommens nız 

den Innenninisterien der neuen Bundesländer vorgelegt, 

das dıe technische Sicherung und Aufbereitung der alzen 

Meldedaten und ihre Übermittlung an den BMI vorsieht. 

Der soll die Daten dann der Gauck-Behörde zur Verfügung 

stellen. 

Der Landesbeauftragte hält eine solche Verwaltungsrege- 

lung für rechtlich nicht ausreichend, weil in die ver- 

£assungsrechtlich gesicherten Rechte der Bürger und Bür- 

gerinnen des Landes nur durch eine gesetzliche Regelun 

eingegriffen werden kann. Die rechtlich einwandfreie 

Lösung bestünde dazu in einer Ergänzung bzw. Änderung 

des StUG. Dies räumt auch der BMI ein, will die erforder- 

lichen Schritte aber erst in der kommenden Legislatur- 

periode unternehmen. 

Der Landesbeauftragte hat deshalb das Ministerium des 

Innern des Landes gebeten, das Verwaltungsabkommen mit 

dem BMI nicht zu unterschreiben. Andere neue Bundeslän- 

der beabsichtigen, das ebenfalls nicht zu tun. Das Mini- 

sterium des Innern hat zugesagt, die Bedenken des Landes- 

beauftragten zu berücksichtigen und die Interessen der 

Bürgerinnen und Bürger des Landes zu wahren. 

Die im $ 37 StUG geregelten Aufgaben der Gauck-Behörde 

sollten durch die vom Bund zu verantwortende Verzögerung 

aber nicht beeinträchtigt werden. 

was den sachsen-anhaltinischen Meldedatenbestand im ZER 

anbetrifft, so sieht der Landesbeauftragte für die Über- 

mittlung der erforderlichen Daten im Einzelfall an die 

Gauck-Behörde keine datenschutzrechtlichen Bedenken, so- 

weit ohne diese Angaben deren Aufgabenerledigung nicht 

oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung möglich 

wäre. Die übergangsweise anzuwendende Rechtsgrundlage er- 

gibt sich aus den $$ 33 und 36 in Verbindung mit $ 16 

Abs. 5 DSG-LSA.
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Adreäbücher 

Noch vor Inkrafttreten des Meldegesetzes des Landes Sach- 

sen-Anhalt erschien in einer Zeitung eıne amt.iche 3e- 

kanntmachung einer Stadt. Diese hatte zum Inhalt, da? 

die Stadt beabsichtige, einem Verlag zur Erstellung 

eines Adreßbuches entsprechende Daten der Einwohner (die 

das 18. Lebensjahr vollendet haben) zu übermitteln. Die 

Stadt wies darauf hin, daß diese Auskünfte nur gegeben 

würden, wenn kein Widerspruch der betroffenen Einwohner 

bei der Meldebehörde vorliege. Ein Bürger hatte Zweifel, 

ob diese Verfahrensweise zulässig war. 

Der Landesbeauftragte führte dazu aus, daß die Heraus- 

gabe von Adreßbüchern eine vor allem in größeren Gemein- 

den bundesweit verbreitete Praxis ist. Das ist daten- 

schutzrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die dazu er- 

gangenen gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Sürger 

beachtet werden. Dies sind vor allem Informations- und 

Widerspruchsrechte. Die Stadt hatte sich mit ihrer Be- 

kanntmachung an dem damals geltenden gesetzlichen Rahmen 

orientiert, datenschutzrechtliche Bedenken bestanden 

also nicht. 

Auch das jetzt geltende neue Meldegesetz (Ziff. 5.1) 

1ä8t die Übermittlung von Vor- und Familiennamen, IJoktor- 

grad und Anschriften aller Erwachsenen aus den Meldeän- 

tern an Adreßbuchverlage zu ($ 34 Abs. 3 MG). Der Bürger 

kann dieser Übermittlung seiner Daten nach $ 34 Abs. 4 
MG bei der Meldebehörde widersprechen. Auf diese Wider- 

spruchsmöglichkeit ist er durch das Meldeamt bei der 

Anmeldung sowie mindestens einmal jährlich durch öffent- 

liche Bekanntmachung hinzuweisen.
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Europäischer Datenschutz 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

haben bereits in der Vergangenheit die Schaffung ver- 

gleichbarer datenschutzrechtlicher Regelungen durch die 

Europäische Gemeinschaft gefordert. Zur Zeit verfügen 

längst nicht alle 12 Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft 

über spezifische Datenschutzregelungen. Dies bringt Un- 

sicherheiten für den Bürger mit sich, dessen personen- 

bezogene Daten über die Nachbargrenzen übermittelt wer- 

den. 

Deshalb wird grundsätzlich begrüßt, daß die Kommission 

der EG im Oktober 1992 einen geänderten Vorschlag für 

eine "Richtlinie des Rates zum Schutz natürlicher Perso- 

nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr" vorgelegt hat. Dieser überarbeitete 

Richtlinienentwurf wird zur Zeit intensiv anhand seiner 

Zielvorgaben - Sicherstellung des freien Datenflusses in 

der EG unter gleichzeitiger Wahrung der Persönlichkeits- 

rechte der Betroffenen - in den EG-Gremien beraten. Soll- 

te es zu einer einvernehmlichen Fassung kommen, wäre die 

Richtlinie nach einer Übergangszeit in nationales Recht 

umzusetzen. 

Bei der Umsetzung in nationales Recht wird im Rahmen der 

rechtlichen Angleichung eine Novellierung der sich auf 

hohem datenschutzrechtlichen Stand befindlichen deut- 

schen bundes- und landesrechtlichen Regelungen nicht 

auszuschließen sein. Die Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Länder bemühen sich deshalb auf den ver- 

schiedenen Entscheidungsebenen, eine Verschlechterung 

bei den Schutzbestimmungen für den Bürger und eine Ein- 

schränkung der Kontrollrechte in Deutschland zu verhin- 

dern. Der Landesbeauftragte wird im Rahmen seiner Tätig- 

keitsberichte über die weitere Entwicklung informieren.
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Entwicklung der automatisierten Datenverarbeitung bei 

den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 

Koordinierung des Einsatzes der Informationstechnik in 

der Landes- und Kommunalverwaltung 

In Sachsen-Anhalt wird die Koordinierung des Informa- 

tionstechnikeinsatzes durch zwei Gremien unterstützt. 

Für die unmittelbare Landesverwaltung nimmt diese Auf- 

gabe der "Interministerielle Arbeitskreis Informations- 

technik" (IMA-IT) wahr. Er nahm seine Tätigkeit bereits 

mit der konstituierenden Sitzung am 19.12.1990 auf. 

In ihm sind, neben allen Ressorts, die Landtagsverwal- 

tung, der Landesrechnungshof, der Landesbeauftragte für 

den Datenschutz und Vertreter der staatlichen Hochbau- 

verwaltung sowie der Leitstelle für IuK der kommunalen 

Spitzenverbände vertreten. 

Der Zentralen Stelle IT (Referat 34 im Ministerium des 

Innern) als Koordinierungsorgan für die Planung und An- 

wendung der IT in der Landesverwaltung (Ausarbeitung des 

IT-Landesplanes aus den Ressortplänen), obliegt auch die 

Leitung dieses Arbeitskreises. 

Grundsätzliche Ziele dieser ressortübergreifenden Zusam- 

menarbeit liegen vor allem im Informations- und Erfah- 

rungsaustausch, in der Vorstellung und Diskussion von 

relevanten IT-Projekten der Ministerien, unter Einbezie- 

hüng nachgeordneter Bereiche, und der Erarbeitung von 

entsprechenden Stellungnahmen des IMA-IT zu diesen Pro- 

jekten bzw. den Einsatz- und Entwicklungskonzeptionen 

der Ressorts. 

Weitere Schwerpunkte der Arbeit bilden die Ausarbeitung 

von Empfehlungen hinsichtlich von Ausstattungsnormen für 
die Beschaffung von Hard- und Software sowie die Festle- 

gung von Standards und Normen beim IT-Einsatz in der Lan- 

desverwaltung.
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Grundlage für diese Zusammenarbeit sind die "Grundsätze 

für den Einsatz der Informationstechnik in der Landesver- 

waltung Sachsen-Anhalt" (IT-Grundsätze), in denen auch 

die Belange der IT-Sicherheit und des Datenschutzes Be- 

rücksichtigung fanden. 

Veröffentlicht sind diese IT-Grundsätze vom 1.6.1992 als 

gemeinsamer Runderlaß3 des Ministeriums des Innern und 

der übrigen Ministerien (MBl. LSA S. 805). 

Im Bereich der Kommunalverwaltung wurde auf der Grund- 

lage einer Vereinbarung zwischen dem Städte- und Gemein- 

debund und dem Landkreistag mit der Bildung einer "Leit- 

stelle für Informations- und Kommunikationstechnik" ein 

vergleichbares Koordinierungsorgan geschaffen. 

Organisatorisch ist diese Leitstelle an die Geschäfts- 

stelle des Städte- und Gemeindebundes angeschlossen. 

Zur Durchführung der Aufgaben wurde eine [IuK-Arbeitsgrup- 

pe gebildet. Sie nahm ihre Tätigkeit am 15.10.1991 auf. 

Zum Teilnehmerkreis gehören Kommunen, kreisfreie Städte, 

Landkreise, kommunale Rechenzentren, die Zentrale Stelle 

IT und auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz. 

Schwerpunkte und Zielstellungen der Arbeit der Leitstel- 

le bilden einmal die Koordinierung zur flächendeckenden 

Versorgung aller interessierten Kommunen mit Datenver- 

arbeitungsleistungen der kommunalen Rechenzentren (Ver- 

arbeitungs-, Programmier- und Beratungsverbund) und zum 

anderen die Koordinierung zwischen Kommunal- und Landes- 

verwaltung und den kommunalen Rechenzentren zur Entwick- 

lung von landeseinheitlichen und landesspezifischen Lö- 
sungen der Informationstechnik (Entwicklungsverbund). 

Im zurückliegenden Zeitraum waren die Aktivitäten der 

Leitstelle insbesondere auf die Lösung von Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises auf den Gebieten des Melde- 

wesens (Übernahme der Daten des ZER durch die Meldebehör- 

den des Landes) und der Wohngeldberechnung für die 63 

wohngeldstellen des Landes gerichtet.
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Weiterhin wurde durch die Leitstelle eine Konzeption zur 

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung im Kommu- 

nalbereich ausgearbeitet, welche laufend fortgeschrieben 

wird. 

Der Informationsaustausch und die Mitarbeit in beiden 

Gremien bilden für den Landesbeauftragten eine gute 

Grundlage, die Prozesse der Entwicklung und des Einsat- 

zes der Informationstechnik im Land unter dem Gesichts- 

punkt des Datenschutzes zu beobachten und zu begleiten. 

Aber, die Mitarbeit des Landesbeauftragten im IMA-IT ent- 

bindet die öffentlichen Stellen der unmittelbaren Landes- 

verwaltung nicht von ihrer gesetzlich vorgeschriebenen 

Pflicht ($ 22 Abs. 4 Satz 2 DSG-LSA), den Landesbeauf- 

tragten rechtzeitig und umfassend über Planungen zum 

Aufbau automatisierter Informationssysteme zu unterrich- 

ten, sofern in ihnen personenbezogene Daten verarbeitet 

werden sollen! 

Automatisierte Datenverarbeitung in der Landesverwaltung 

Informationstechnisches Netz Sachsen-Anhalt 

Bereits im Juni des Jahres 1991 entwickelte die Zentrale 

Stelle für Informationstechnik ein Konzept für ein lan- 

desweites einheitliches Kommunikationsnetz zur künftigen 

flächendeckenden Versorgung der Landesverwaltung und der 

Möglichkeit der späteren Anbindung weiterer Nutzer. 

Die "Keimzelle" für dieses landesweite Kommunikations- 

netz bildete die Einführung des Bußgeldverfahrens ab 

1. Januar 1992 mit einer zentralen Bußgeldstelle in der 

Bezirksregierung Magdeburg. 

Hierzu erfolgte nach vorangegangener Ausschreibung die 

Ausrüstung aller beteiligten Polizeidienststellen mit 

Mehrplatzsystemen.
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Die Einbindung der beteiligten Polizeidienststellen über 

Standleitungen in das zentrale Bußgeldverfahren erfolgt 

bis Mitte des Jahres 1993 fortlaufend nach Bereitstel- 

lung der Leitungen durch die TELEKOM. 

Die Entscheidung für eine Datenkommunikation nach X.25- 

Standard, die vorgesehene Knotentechnik (42 Knoten) und 

das Netzmanagementsystem erlauben ein technisch problem- 

loses Anschalten weiterer Nutzer. 

Durch entsprechende technische und organisatorische Maß- 

nahmen wird von Beginn an eine hohe Sicherheit gewährlei- 

stet und die angestrebte Eigenwartung/-instandsetzung er- 

leichtert. 

Das Grundnetz, mit den drei Hauptknoten Magdeburg, Halle 

und Dessau, sowie die nördliche Verlängerung nach Sten- 

dal und die südliche Verlängerung nach Merseburg, soll 

über eine Leitungskapazität von 64 Kbit/s verfügen, alle 

anderen Verbindungen vorerst über 9600 bit/s. 

Bereits Ende 1992 konnte ein Teil der Verbindungen herge- 

stellt werden. Bis zum Ende des II. Quartals 1993 soll 

der überwiegende Teil dieses Grundnetzes fertig gestellt 

sein. 

Großrechenzentren der Landesverwaltung 

Das Land Sachsen-Anhalt verfügt über zwei Großrechenzen- 

tren, das Finanzrechenzentrum in Magdeburg und das Lan- 

desrechenzentrum in Halle. 

Im Rahmen des Aufbaus einer Steuerverwaltung erfolgte be- 

reits ab dem II. Quartal 1991 bis Ende 1991 die Ausrü- 

stung der 21 Finanzämter mit entsprechender Rechentech- 

nik und der Anschluß über Standleitungen an das Finanz- 

rechenzentrum. Bereits im Dezember 1991 wurde mit der 

Nutzung der integrierten automatisierten Besteuerungsver- 

fahren (IABV) begonnen.
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Weiterhin werden durch das Finanzrechenzentrum das Be- 

zügeverfahren und die Verfahren des Haushalts-, Kassen- 

und Rechnungswesens abgearbeitet. Dabei erfolgen die für 

das Haushaltswesen notwendigen Rechnerläufe noch in Nie- 

dersachsen. 

Das Landesrechenzentrum wurde in das im September 1991 

gebildete Landesamt für Landesvermessung und Datenver- 

arbeitung in Halle integriert. Seine Arbeitsschwerpunkte 

liegen zur Zeit auf den Gebieten Landesvermessung und 

Statistik. Im Rahmen des Aufbaus des ITN-LSA in seiner 

l. Ausbaustufe ist auch die Anbindung der Katasterämter 

an das Landesrechenzentrum vorgesehen. Gegenwärtig sind 

dafür bei der Hälfte der Katasterämter die notwendige 

Rechentechnik installiert und die Verbindungen geschal- 

tet. 

Bis Mitte des Jahres 1993 soll eine vollständige Anbin- 

dung erfolgt und damit die Voraussetzungen für die Füh- 
rung des automatisierten Liegenschaftsbuches (ALB) ge- 

geben sein. Ein weiteres 1993 aufzunehmendes Verfahren 

stellt die Führung der automatisierten Kaufpreissammlung 

(AKS) dar. 

Der Anschluß des Statistischen Landesamtes an das Landes- 

rechenzentrum erfolgte im April 1992. 

Automation in den übrigen Ressorts 

Eine Reihe von Ministerien hat bereits in den Jahren 

1991/92 ihre Entwicklungskonzeptionen hinsichtlich des 

Einsatzes der Informationstechnik im eigenen Geschäfts- 

bereich im IMA-IT vorgestellt und diese bereits teil- 

weise realisiert. 

Neben wenigen Abteilungsrechnern und der vereinzeiten In- 

stallation von lokalen Netzen in Ministerien überwiegt 
in übrigen der Einsatz von Einzelplatzrechnern.
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Ursachen dafür liegen sicherlich in den noch nicht end- 

gültig bezogenen Dienstgebäuden und in der Tatsache, daß 

mit dem PC-Einsatz eine schnelle Arbeitsfähigkeit mit 

Standardsoftwareprodukten für Anwendungen der Textverar- 

beitung, der Tabellenkalkulation und der Datenbankarbeit 
gesichert ist. Unter diesen Arbeitsbedingungen ist der 

PC-Einsatz eine günstige Einstiegsmöglichkeit zur tech- 

nikunterstützten Automation der Geschäftsabläufe in den 

Ressorts. 

Nach einer im September 1992 durch die Zentrale Stelle 

IT durchgeführten Umfrage zur Hard-und Softwareausstat- 

tung der Ressorts ergab sich der Einsatz von ca. 1100 

Einzelplatz-PCs in den Ressorts, mit einem ö5%igen An- 

teil des Betriebssystems MS-DOS/WINDOWS. 

Dieser Anteil an Einzelplatzlösungen hat sich sicherlich 

noch weiter erhöht. Zu bedenken sind dabei die sicher- 

heitstechnischen Mängel des MS-DOS (Ziff. 12.1) und der 

steigende Betreuungsaufwand der Geräte und der PC-Nutzer 

durch die IT-Stellen der Ressorts. 

Mit der jährlich zum l.April durchzuführenden Fortschrei- 
bung der Ressortpläne und der Erarbeitung einer Bestands- 

übersicht durch die Zentrale Stelle IT, entsprechend den 

IT-Grundsätzen (Ziff. 7.1), wird Mitte des Jahres 1993 

eine aktuelle Übersicht zum Hard- und Softwareeinsatz so- 
wie zu weiteren Planungen der Ressorts im Bereich der In- 
formationstechnik auch dem Landesbeauftragten vorliegen. 

Automatisierte Datenverarbeitung in der Kommunal- 

verwaltung 

Ein vollständiger Überblick der im Kommunalbereich zum 
Einsatz kommenden Informationstechnik und der Anwendun- 
gen kann verständlicherweise nicht gegeben werden.
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Eine durch die Leitstelle für Informations- und Kommuni- 

kationstechnik der kommunalen Spitzenverbände im Jahr 

1992 durchgeführte Befragung von ca. 1200 kommunalen 

Stellen blieb bei der Antwortquote unter | $. 

Die vom Landesbeauftragten durchgeführte Bereisung aller 

Landkreise und kreisfreien Städte läßt aber, mit Ein- 

schränkungen, eine gewisse Einschätzung anhand der vorge- 

fundenen Situation und der Ausstattung zu. 

Eine Tendenz, nämlich die Anwendung bzw. Konzeption von 

eigenständigen DV-Lösungen im Kommunalbereich, die auch 

in den alten Bundesländern zu verzeichnen ist, setzt 

sich auch in Sachsen-Anhalt fort. 

So erfolgt in den Verwaltungen der 37 Landkreise und der 

drei Stadtkreise die Abarbeitung ihrer großen Aufgabenbe- 

reiche zu gut 90 % durch die Datenverarbeitung in eige- 

ner Regie, d.h. vorwiegend durch den Einsatz mittlerer 

Datentechnik und oft mit Programmen, die auch bereits 

bei den Partnerlandkreisen und -städten der alten Bundes- 

länder seit Jahren zuverlässig im Einsatz sind. Vor al- 

lem umfaßt dies Bereiche wie das Meldewesen, die Sozial- 

datenverarbeitung, die Kfz-Zulassung, das Haushalts-, 

Kassen- und Rechnungswesen sowie die Lohn- und Gehalts- 

abrechnung. 

Die restlichen knapp 10 % werden durch kommunale Gebiets- 

rechenzentren der alten Bundesländer abgedeckt. 

Darüber hinaus erfolgt trotz der Eigendatenverarbeitung 

noch bei ca. 60 % der Landratsämter Auftragsdatenverar- 

beitung durch kommunale, aber auch durch private Rechen- 

zentren, für ausgewählte Bereiche wie z.B. die Lohn- und 

Gehaltsabrechnung oder die Wohngeldzahlung. 

Drei kommunale Gebietsrechenzentren in Magdeburg, Halle 

und Wittenberg bieten ihre DV-Leistungen anderen Land- 

kreise, Verwaltungsgemeinschaften und Kommunen an.
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Finanzwesen 

Änderung der Abgabenordnung 

Das Bundesfinanzministerium hat Ende August 1992 einen 

Gesetzentwurf zur Änderung der Abgabenordnung (AO) vorge- 

legt. 

Der Entwurf sieht u.a. Änderungen des $ 30 AO vor, die 

das Steuergeheimnis und den Datenschutz betreffen. Beab- 

sichtigt ist u.a. eine Erweiterung der Verwendungsmög- 

lichkeiten der nach den Vorschriften der AO ($ 30) ge- 

schützten Namen und Anschriften der Grundstückseigen- 

tümer im Besteuerungsverfahren. 

Der Landesbeauftragte ist von der Notwendigkeit der Aus- 

weitung nicht überzeugt und hält sie für datenschutz- 

rechtlich bedenklich. Es gilt der Grundsatz, daß für den 

Bürger klar erkennbar sein muß, wer seine personenbezoge- 

nen Daten erhebt und wer darüber hinaus diese Daten 

nutzt. Es ist ansonsten zu befürchten, daß diese Daten, 

die bislang nur in den kommunalen Steuerämtern gespei- 

chert wurden, unkontrollierbar in allen möglichen Berei- 

chen der Kommunalverwaltung Verwendung finden werden. 

Das Bundesverfassungsgericht geht in seinem Beschluß vom 

18.12.1987 - 1 BvR 962/87 -— aber davon aus, daß der 

Gründsatz der informationellen Gewaltenteilung auch 

innerhalb einer Gemeindeverwaltung gilt. 

Der Landesbeauftragte hat ähnliche Bedenken auch hin- 

sichtlich der Nutzung der durch das Steuergeheimnis ge- 

schützten Daten durch die Finanzbehörden bei der voll- 

streckung wegen anderer Geldleistungen, die keine
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Steuern darstellen. Die bislang geltende enge Zweckbin- 

dung der Daten darf allenfalls in den Fällen durchbro- 

chen werden, in denen die Finanzbehörden aufgrund gesetz- 

licher Vorschriften die Leistungsbescheide anderer Ver- 

waltungsbehörden vollstrecken. 

Eine für die Bürgerinnen und Bürger nicht ungefährliche 

Gesetzesänderung ist auch für allgemeine Verfahrensvor- 

schriften geplant. So soll künftig ohne Antrag des Ein- 

spruchführers zu einer Erörterung der Sach- und Rechts- 

lage geladen werden dürfen. Nach Auffassung des Landes- 

beauftragten darf dies nicht dazu führen, daß in Abwesen- 

heit des Einspruchführers und gegen dessen Willen mit 

anderen Beteiligten über dessen personenbezogene Daten 

verhandelt wird. Um das angestrebte Ziel einer Verfah- 

rensbeschleunigung zu erreichen, könnte eine besondere 

Regelung über die Ausschlußfrist gefunden werden. 

Aus dem Kreis der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder wurde außerdem angeregt, die Voraussetzungen 

für Auskunftsersuchen für die Steuerbehörden und die 

Steuerfahndung näher zu konkretisieren. 

Dem Hinweis in der Begründung im Gesetzentwurf, auf eine 

Konkretisierung könne verzichtet werden, weil insofern 

eine gefestigte Rechtsprechung zugrunde läge, kann nicht 

gefolgt werden, weil die Entscheidungen des Bundesfinanz- 
hofs und des Bundesverfassungsgerichts vom Sachverhalt 

her eine andere Fallkonstellation betrafen. 

Der Landesbeauftragte fordert deshalb im Interesse der 

Überschaubarkeit für den Bürger, daß die entsprechenden 

Vorschriften der Abgabenordnung ($$ 93 und 208) klarer 

gefaßt werden und die Befugnisse der Steuerfahndung nur 
für diese gelten und nicht durch eine großzügige Inter- 

pretation auch auf die Festsetzungsfinanzämter ausge- 

dehnt werden können.



- 50 - 

Ermittlung von Ersatzwirtschaftswerten bei land- und 

forstwirtschaftlichem Vermögen durch die Finanzämter 

Dürfen die Finanzämter zur Feststellung des Ersatzwirt- 

schaftswertes aufgrund des Einigungsvertrages bei land- 

und forstwirtschaftlichem Vermögen bedeutsame Umstände 

für die Berechnung von den Ämtern für Landwirtschaft und 

Flurneuordnung im Rahmen von Amtshilfeersuchen erfragen? 

Eine Bezirksregierung war sich da nicht sicher und legte 

die Frage zur Entscheidung vor. 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For- 

sten hatte keine Bedenken gegen eine entsprechende Aus- 

kunftserteilung und führte zur Begründung für die Zuläs- 

sigkeit der Datenübermittlung $ 29 Abs. 3 Bewertungsge- 
setz (BewG) an. Nach dieser Vorschrift habe die nach 

Landesrecht zuständige Behörde der Finanzbehörde die ihr 

im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bekanntgewordenen 

rechtlichen und tatsächlichen Umstände mitzuteilen, die 

für die Feststellung von Einheitswerten des Grundbesit- 

zes von Bedeutung sein könnten. 

Diese Vorschrift sei auch für die Feststellung von Er- 

satzwirtschaftswerten aufgrund der Vorschriften des Eini- 

gungsvertrages analog anzuwenden. 

Der Landesbeauftragte war anderer Auffassung. 

Das Ministerium hatte bei seinem Erlaß nicht berücksich- 
tigt, daß durch den im Einigungsvertrag neu eingeführten 
$ 127 BewG der Nutzer des land- und forstwirtschaftli- 

chen Vermögens dem Finanzamt eine Erklärung zum Ersatz- 

wirtschaftswert abzugeben hat.
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Es ist das Ergebnis einer langjährigen Diskussion zwi- 

schen den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 

Länder mit dem Bundesfinanzminister und den Länderfinanz- 

behörden, daß in diesen Fällen das Finanzamt kein Wahi- 

recht hat, bei wem es Erklärungen einholt, sondern sich 

zunächst an den Betroffenen zu halten hat. Der Weg über 

den ebenfalls durch den Einigungsvertrag neu eingeführ- 

ten $ 128 BewG mit der Verweisung auf $ 29 BewG, der 

eine Befragung des Amtes für Landwirtschaft und Flurneu- 

ordnung zuläßt, steht nur für andere Fälle zur Verfügung 

(z.B. Fragen, die mit dem Bau- und Planungsrecht, den 

Eigentums- oder Nutzungsverhältnissen etc. zusammenhän- 

gen). 

Eine solche Handhabung ist datenschutzgerecht und beach- 

tet das Steuergeheimnis ($ 30 AO). Es besteht für die 

Beteiligung dritter Stellen auch kein rechtliches Bedürf- 

nis, denn das Finanzamt kann z.B. nach dem Erlaß des 

Bundesfinanzministers vom Dezember 1990 (BStBl. I 1991 

Ss. 30 ziff. 6), wenn eine Erklärung nicht zu erlangen 

ist, ggf. in engem Zusammenwirken mit den Gemeinden, den 

Ersatzwirtschaftswert schätzen und den Steuermeßbetrag 

unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festsetzen ($$5 162 

und 164 AO). Den so festgesetzten Steuermeßbetrag legt 

die Gemeinde dann zunächst ihrer Grundsteuerberechnung 

zugrunde. 

Der Landesbeauftragte wird bei seinen Prüfungen bei den 
Finanzämtern auch auf die Einhaltung der Vorschriften in 

diesem Bereich verstärkt achten.
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Aktenauskunft an die Steuerfahndung 

Durch die Anfrage eines Landkreises war der Landesbeauf- 

tragte mit der Frage befaßt, ob es rechtlich zulässig 

sei, daß die Steuerfahndung ohne konkreten Anlaß sänmt- 

liche Zuschußakten zu Bauinvestitionen eines Landkreises 

auf steuer- und gewerberechtlich nicht angemeldete Hand- 

werksbetriebe hin überprüfen darf. 

Das schriftliche Auskunftsersuchen der Steuerfahndung 

wurde mit allgemeinen Hinweisen und Erfahrungen begrün- 

det, nach denen eine erhebliche Anzahl nicht gemeldeter 

Handwerksbetriebe in der Hochbaubranche auf dem Gebiet 

des Landes Sachsen-Anhalt tätig seien. Konkrete Hinweise 

auf Betriebe, Personen oder Anlässe lagen nicht vor, 

sondern sollten erst gefunden werden. Deren Fehlen soll- 

te offenbar durch den ernst zu nehmenden Hinweis ersetzt 

werden, die unterlassene gewerberechtliche Anmeldung und 

die Nichtabgabe von Steuererklärungen führe beim Land zu 

Steuerausfällen in beträchtlicher Höhe. 

Als gesetzliche Grundlage berief sich die Steuerfahndung 

auf $ 208 der Abgabenordnung (AO). 

Der Landesbeauftragte hat sich bei seiner rechtlichen 

Beurteilung auf den Standpunkt gestellt, daß ein so all- 

gemein formuliertes Auskunftsbegehren über eine Vielzahl 

unbekannter Personen als reines Ausforschungsersuchen 

unzulässig sein dürfte und auch nicht den Anforderungen 

des $ 93 Abs. 1 Satz 1 AO entspricht. 

$ 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO enthält nur die Aufgabenzu- 

weisung zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuer- 

fälle im konkreten Einzelfall. 

Da die Befugnisse nach $ 404 Satz 2 AO von der Steuer- 

fahndung in ihrem Anschreiben selbst nicht beansprucht 

wurden, verbleiben die Ermittlungsbefugnisse, die den 

Finanzämtern zustehen ($S 208 Abs. 1 Sätze 2 und 3 AO).
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Hier gilt zunächst der allgemeine Grundsatz, daß die 

Finanzbehörden von ihren Befugnissen nur insoweit Ge- 

brauch machen dürfen, als dieses zur Erfüllung ihrer 

Aufgabe erforderlich, geeignet und verhältnismäßig ist 

($ 92 AO). Maßnahmen ohne konkreten Anlaß, sog. Quer- 

schnittsuntersuchungen sind unverhältnismäßig und damit 

im Regelfall unzulässig. Ausnahmen hiervon bilden nur 

die vom Gesetzgeber genau bezeichneten Fälle (z.3. $ 93a 

der AO). 

Mitteilung der Meßbeträge nach dem Gewerbeertrag und dem 

Gewerbekapital an die Gemeinden in Zerlegungsfällen 

Ein Hinweis aus einem anderen Bundesland war für den Lan- 

desbeauftragten Anlaß, datenschutzrechtlich zu prüfen, 

was ein Finanzamt einer Gemeinde in solchen Fällen an 

personenbezogenen Daten übermitteln kann, ohne sich dem 

Vorwurf auszusetzen, das Steuergeheimnis ($ 30 AO) nicht 

beachtet zu haben. 

Bei der Frage der Erforderlichkeit der Datenübermittlung 

der Gewerbesteuermeßbeträge nach Gewerbeertrag und Ge- 

werbekapital in Zerlegungsfällen an die Gemeinden hat 

der Gesetzgeber den Gemeinden die besonderen Kontroll- 

rechte gem. $ 21 Abs. 3 Satz 1 Finanzverwaltungsgesetz 

in Verbindung mit $ 187 AO eingeräumt. Den Gemeinden 
soll mit diesen Vorschriften die generelle Möglichkeit 
der Kontrolle und bei gegebener Veranlassung der Üüber- 

prüfung durch Einsichtnahme in die Veranlagungsakten 

beim Finanzamt eingeräumt werden. Die Gemeinden können 

aber ihre Kontrollrechte nur wirkungsvoll wahrnehmen, 

wenn ihnen zuvor auch die Möglichkeit eingeräumt worden 
ist, die Zerlegungsmitteilungen auf ihre Schlüssigkeit 

hin überprüfen zu können. Dieses setzt voraus, daß ihnen 

die berechnungsrelevanten Daten mitgeteilt werden.
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Insbesondere die Feststellung des Maßstabes für die Zer- 

legung des Gewerbesteuermeßbetrages kann Ermittlungen im 

sinne von $ 187 AO auslösen und ist deshalb für die Ge- 

meinde wichtig. 

Strittig könnte deshalb allenfalls sein, ob die Angaben 

hinsichtlich des Steuermeßbetrages nach dem Gewerbeer- 

trag und dem Gewerbekapital notwendig sind. Anzumerken 

ist, daß in den neuen Bundesländern nach den Steuerände- 

rungsgesetzen 1991/92 in den Jahren 1991 bis 1994 auf 

die Erhebung der Gewerbekapitalsteuer verzichtet wird. 

Insoweit entfällt die Aufteilung der Angabe hinsichtlich 

des Gewerbesteuermeßbetrages nach Gewerbeertrag und Ge- 

werbekapital für diesen Zeitraum. Bezüglich der alten 

Bundesländer und ab 1995 auch in den jungen Bundeslän- 

dern ist die Übermittlung des Steuermeßbetrages nach dem 

Gewerbeertrag und nach dem Gewerbekapital für die Kommu- 

nen notwendig. Diese Daten betreffen die Kommune unmit- 

telbar, da sie nur daraus die ihr obliegende Finanzpla- 

nungshoheit hinsichtlich der Einnahmen aus der Gewerbe- 

steuer wahrnehmen kann. Die kontinuierliche Angabe über 
den Gewerbeertrag und das Gewerbekapital der einzelnen 

Firmen ermöglicht den zuständigen Stellen in der Kommu- 

nalverwaltung eine gesicherte Prognose der kommenden 

Einnahmen für die Aufstellung des Haushaltsplanes im 

Bereich der Gewerbesteuer. 

Außerdem gilt das Bestimmtheitsgebot von Steuerbeschei- 

den auch für Zerlegungsmitteilungen, bei denen den Ge- 

meinden zusätzlich ein selbständiges Anfechtungsrecht 
über das Einspruchsverfahren zugestanden wurde ($ 348 

AO). Die Angabe der Besteuerungsgrundlagen dient der 

Begründung des Verwaltungsaktes. Für den Bereich der 

Gewerbesteuern nennt $ 6 Abs. 1 Gewerbesteuergesetz als 

Besteuerungsgrundlagen ausdrücklich den Gewerbeertrag 

und das Gewerbekapital.
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Somit sind die in den Zerlegungsmitteilungen an die Ge- 

meinden enthaltenen Angaben auch hinsichtlich der Auf- 

teilung des Gewerbesteuermeßbetrages nach Gewerbeertrag 

und Gewerbekapital für hinreichend bestimmte und begrün- 

dete Zerlegungsmitteilungen notwendig. Auch die Summe 

der Arbeitslöhne, des auf die Gemeinde entfallenden Ar- 

beitslohnanteils und des Zerlegungsanteils betreffen die 

Gemeinde unmittelbar, da sie nur hieraus die Berechnung 

des Gewerbesteuermeßbetrages nachvollziehen kann. 

Forschung 

In immer größerem Umfang werden bundesweit wissenschaft- 

lich geleitete Forschungsgruppen eingerichtet, die auch 

in Sachsen-Anhalt mit unterschiedlicher Zielsetzung fast 

alle Lebensbereiche untersuchen. Hierzu werden eine Viel- 

zahl personenbezogener Daten benötigt, die bis zu ihrer 

Anonymisierung eines besonderen Schutzes bedürfen. 

Der Landesbeauftragte wurde dazu direkt angeschrieben 

oder auf Veranlassung des Ministeriums für Arbeit und 

Soziales durch die forschende Stelle bei der Konzepter- 

stellung beteiligt. In diesen Fällen war es möglich, 

rechtzeitig die datenschutzrechtlichen Belange anhand 

der Bestimmungen des DSG-LSA und bereichsspezifischer 

Regelungen zu berücksichtigen. 

Anhand ausgewählter Beispielsfälle soll die Problematik 

verdeutlicht werden.
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Rontrollstudien bei Nierenerkrankungen 

Ein Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Witten- 
berg beabsichtigte, für eine Fall-Rontroll-Studie zur 
Überprüfung der Relevanz von chronischer Schmerzmittel- 
einnahme, Arbeitsstoffexpositionen und Rauchen auf die 
Entwicklung von malignen Nieren- und Urotheltumoren so- 
wie die Erfassung der entsprechenden Erkrankungshäufig- 
keiten Daten bei den betroffenen Neuerkrankten und einer 
Gruppe von Kontrollprobanden zu erheben. 
Die Durchführung des Projektes bedurfte einer Genehmi- 
gung des Ministeriums für Arbeit und Soziales. 

Das dem Landesbeauftragten vorgelegte Datenschutzkonzept 
entsprach weitgehend den datenschutzrechtlichen Bestim- 
mungen. Die Datenerhebung erfolgt auf freiwilliger 
Basis. Nach Aufklärung über Zweck und Inhalt der Fall- 
Rontroll-Studie wird bei dem Betroffenen und den Kon- 
trollprobanden eine schriftliche Einwilligungserklärung 
eingeholt. Diese Einwilligungserklärung weist nochmals 
auf die Bedeutung der Einwilligung, den Zweck der Spei- 
cherung und die Rechte des Befragten hin ($ 4 Abs. 2 
DSG-LSA). 

Der Landesbeauftragte hielt es für erforderlich, daß die 
Einwilligungserklärung außer den bereits berücksichtig- 
ten Ausführungen auch Angaben über den Zeitpunkt der 
Löschung der personenbezogenen Daten ($ 16 Abs. 2 
ziff. 2 DSG-LSA) enthalten müsse. 

Der Zugang zu den personenbezogenen Daten wird be- 
schränkt auf die Mitarbeiter der Projektgruppe und die 
behandelnden Ärzte. Die Mitarbeiter haben eine Verschwie- 
genheitserklärung sowie Richtlinien zur Handhabung der 
Daten zu unterschreiben. Die Daten werden durch techni- 
sche und organisatorische Maßnahmen gegen Mißbrauch ge- 
sichert.



Im übrigen werden die Daten ausschließlich im Rahmen des 

Projektes und seiner Ziele verarbeitet. Die Ergebnisse 

werden zu wissenschaftlichen Zwecken in Form von Stati- 

stiken veröffentlicht. Rückschlüsse auf Personen sind da- 

mit ausgeschlossen. 

Die Martin-Luther-Universität ist den ergänzenden Rat- 

schlägen des Landesbeauftragten gefolgt, der Datenschutz 

wurde verbessert. 

Ursachenforschung zum plötzlichen Säuglingstod 

Im Rahmen einer bundesweiten Studie zur Ursachenfor- 

schung des plötzlichen Säuglingstodes wollte eine Ärztin 

der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eine Pro- 

motion zu diesem Thema schreiben. Hierzu wollte sie Ein- 

sicht in die Sektionsprotokolle der Pathologen nehmen. 

Das zuständige Gesundheitsamt verwehrte der Ärztin die 

Einsichtnahme unter Hinweis auf das Datenschutzgesetz. 

Diese Auskunft war so nicht richtig. Das DSG-LSA schützt 

die personenbezogenen Daten natürlicher lebender Perso- 

nen. 

Gleichwohl ist auch der Verstorbene nicht schutzlos. Die 

in den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes garantierte 

würde des Menschen und der Schutz seiner Persönlichkeit 

wirken rechtlich über den Tod hinaus, wenn auch einge- 

schränkt. Das Bürgerliche Gesetzbuch ($ 823 BGB) und das 

Strafgesetzbuch ($ 189 StGB) enthalten Schutzvorschrif- 

ten.
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Der Landesbeauftragte hat deshalb empfohlen, auch bei 

einer forschungsbezogenen Auswertung der Sektionsproto- 

kolle diese Grundwerte zu beachten. Insbesondere sollte 

bei den Veröffentlichungen darauf geachtet werden, daß 

diese keine bestimmten Personenbezüge erkennen lassen. 

Im übrigen kann es vor der Einsichtnahme in die Sektions- 

protokolle erforderlich sein, Hinweise auf Dritte (z.B. 

Angehörige) unkenntlich zu machen. 

Untersuchung der rechtlichen Situation nichtehelicher 

Kinder 

Eine Universität sollte im Auftrag des Bundesministe- 

riums der Justiz die Lebenslage unehelicher Kinder erfor- 

schen und ein Gutachten zur Gewinnung tatsächlicher Er- 

kenntnisse erstellen. Sie wandte sich an das zuständige 

Fachministerium in Sachsen-Anhalt mit der Bitte, dafür 

personenbezogene Daten aus ausgewählten Stadt- und Land- 

kreisen zur Verfügung zu stellen. Dieses bat den Landes- 

beauftragten um Bewertung der Angelegenheit aus daten- 

schutzrechtlicher Sicht. 

Aus dem Vorgang war ersichtlich, daß die Universität die 

Daten von Eltern nichtehelicher Kinder benötigte. Das 

ist nach geltendem Recht nicht ohne weiteres möglich, da 

daß nichteheliche Rind grundsätzlich unter dem Sorge- 

recht der Mutter steht ($ 1705 BGB) und der Vater im 

Regelfall auch melderechtlich nicht im Zusammenhang mit 
dem Kind gespeichert ist. Nach Prüfung aller vorgelegten 
Unterlagen über das Forschungsprojekt wurde dem Ministe- 

rium empfohlen, die beantragte Erlaubnis gem. $ 75 SGB X 

unter der Voraussetzung zu erteilen, daß nur Name und 
Anschrift des/der Personensorgeberechtigten übermittelt 

werden. Weitere Angaben können dort auf freiwilliger 

Basis erhoben werden.



10. 

10. 

- 59 - 

Gesundheitswesen 

Krebsregistersicherungsgesetz 

Auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik bestand über mehrere Jahrzehnte eine umfangrei- 

che personenbezogene Meldepflicht über jeden Krebspatien 

ten. Die Datenerhebung und -übermittlung erfolgte durch 

den behandelnden bzw. den die Todesfeststellung/Todesur- 

sachenfeststellung treffenden Arzt an das Nationale 

Krebsregister der DDR in Berlin. Wie wir heute wissen, 

auch an die Gesundheitsämter. Eine Einwilligung der be- 

troffenen Patienten zur Erhebung, Speicherung und weite- 

ren Nutzung ihrer persönlichen Daten war gesetzlich 

nicht vorgesehen. 

Nach der deutschen Einigung war dieses Verfahren und der 

Fortbestand des Krebsregisters an den Regelungen des 

Einigungsvertrages (Art. 9 Abs. 1) und des Grundgesetzes 

zu messen. Angesichts des schweren Eingriffs in das in- 

formationelle Selbstbestimmungsrecht der betroffenen 

Krebspatienten und der fehlenden Rechtsgrundlage für ein 

länderübergreifendes Zentralregister hätten die vorhan- 

denen Daten möglicherweise vollständig und unverzüglich 

gelöscht werden müssen. Damit wären sie für die wissen- 
schaftliche Aufarbeitung und eventuelle gesundheitspoli- 

tische Folgerungen verloren gewesen. 

während deshalb der Bundesgesetzgeber an einer sichern- 

den Lösung arbeitete, mußte sich die Verfahrenspraxis 

der Ärzte und Zahnärzte ändern. Fortan bestand weder 

eine Meldepflicht noch durfte ohne Zustimmung des Patien- 

ten weiter gemeldet werden. Der Landesbeauftragte hatte 

auf diesen geänderten Rechtszustand bereits 1991 mit 

einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht und auch das 

Ministerium für Arbeit und Soziales um Information der 

Ärzteschaft gebeten.
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Der Bundesgesetzgeber hat nun mit dem Krebsregistersiche- 

rungsgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2335) über- 

gangsweise bis zum 31.12.1994 eine Rechtsgrundlage ge- 

schaffen, die eine vorläufige Fortführung des Registers 

zuläßt. Ärzten und Zahnärzten wird gestattet, mit Einwil- 

ligung des Patienten oder - in Fällen ihres Todes - der 

nächsten Angehörigen ergänzende Meldungen in Altfällen 

oder Neumeldungen an das Krebsregister zu richten ($ 6 

Abs. 2). Die Meldung darf nur noch direkt erfolgen. Da- 

mit ist dem datenschutzrechtlichen Grundanliegen, das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren, 

entsprochen worden. 

An den Erörterungen zur Vorbereitung eines Landesgeset- 

zes, das die Voraussetzungen und Verfahren für die Mel- 

dungen abweichend vom Krebsregistersicherungsgesetz re- 

geln soll ($ 6 Abs. 5), ist der Landesbeauftragte be- 

teiligt. 

Rettungswesen 

Im Rahmen des Informationsaustausches wies ein Kollege 

den Landesbeauftragten darauf hin, daß der Bund-/Länder- 

ausschuß der Arbeitsgemeinschaft Rettungswesen ein Ret- 

tuigsdienst- bzw. Notarztprotokoll entwirft, das in 

recht erheblichem Umfang die Erhebung personenbezogener 

Daten vorsieht. Abgesehen von der Tatsache, daß die tech- 

nische Ausgestaltung der vorgesehenen Vordrucke noch 

nicht abgeschlossen ist, ist weder die Rechtsgrundlage 

für die Erhebung der personenbezogenen Daten erkennbar 

noch Form und Umfang der vorgesehenen Übermittlungen.
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Da dabei auch Sozialdaten im Sinne des Sozialgesetz- 

buches verarbeitet werden sollen, sind die Vorschriften 
des $ 35 SGB I - Sozialgeheimnis - zu beachten. Diese 

Vorschrift stellt klar, daß unter das Sozialgeheimnis 

personenbezogene Daten fallen, die den im Sozialgesetz- 
buch genannten Stellen im Zusammenhang mit einem gesetz- 

lichen Versicherungsverhältnis, der Erbringung von Sozi- 

alleistungen oder der Erfüllung gesetzlicher Pflichten 

nach dem Sozialgesetzbuch bekannt geworden sind. 

Der Landesbeauftragte hat das Ministerium für Arbeit und 

Soziales gebeten, ihn frühzeitig bei der Entwicklung der 
Vordrucke zu beteiligen, so daß auch die datenschutz- 

rechtlich problematischen Fragen geklärt werden können. 

Datenübermittlungen zwischen Ärzten, Krankenhäusern und 

Gesundheitsamt 

Die Eingabe einer Bürgerin war Anlaß, den Umgang mit per- 
sonenbezogenen Daten in einem Gesundheitsamt zu überprü- 
fen. Dabei mußte festgestellt werden, daß die Anwendung 
der Vorschriften über die ärztliche Schweigepflicht und 
die Beachtung der Vorschriften über das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht der Bürger den Bediensteten dort 
erhebliche Probleme bereitet. Auch die Aufgabenstellung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist heute eine ande- 
re als zur Zeit der ehemaligen DDR. 

Festgestellt wurde die regelmäßige Übermittlung der Da- 
ten Neugeborener von Krankenhäusern an das Gesundheits- 
amt zu Zwecken der Mütterberatung. Vergleichbare Daten 
wurden vom Gesundheitsamt auch bei frei praktizierenden 
Ärzten abgefordert. Diese Angaben wurden offensichtlich 
auch ohne weitere gedankliche und rechtliche Nachprüfung 
und ohne Renntnis der Betroffenen von den abgebenden 
Ärzten bzw. Krankenhausverwaltungen der anfordernden



- 62 - 

Stelle übermittelt. Eine Entbindung von der ärztlichen 

Schweigepflicht lag in allen Fällen nicht vor. Eine 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung auch nicht. 

Die Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen 

und kreisfreien Städten enthält nur eine Aufgabenzuwei- 

sung und keine Eingriffsgrundlage ins verfassungsrecht- 

lich geschützte Recht auf informationelle Selbstbestim- 

mung. Krankenhäuser und Ärzte können nicht mehr nach 

Belieben mit den Daten ihrer Patienten umgehen. Der an 

sich gute Zweck "Mütterberatung“ kann auf andere Weise 

erreicht werden und berechtigt nicht zur Übergehung der 

die Bürger schützenden Vorschriften. 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Mütterberatung Sozi- 

aldaten offenbart, ohne daß die gesetzlich notwendige 

Einwilligung ($ 67 SGB X) vorlag, denn die Mütterbera- 

tung stellt eine freiwillige Leistung der staatlichen 

Daseinsvorsorge dar. 

Die hier zutage getretenen Rechtsverstöße beruhen zum 

einen auf einer ersichtlich unbekümmerten Fortsetzung al- 

ter Gepflogenheiten, zum anderen aber auch - wie es sich 

insbesondere aus Gesprächen mit den Beteiligten ergab - 

auf Unklarheiten und Unsicherheiten über die neuen Aufga- 

beh und ihre sach- und rechtsbezogene Durchführung. 

Der Landesbeauftragte hat nicht nur das Ministerium für 

Arbeit und Soziales als Fachaufsichtsbehörde um entspre- 

chende Hinweise und Informationen der Gesundheitsämter 

gebeten, sondern im Rahmen seines Beratungsauftrages 

($ 22 Abs. 4 DSG-LSA) zu den Rechtsfragen des Daten- 

schutzes bei einer Dienstbesprechung aller Amtsärzte des 

Landes referiert und Fragen beantwortet.



- 63 - 

Datenübermittlungen zwischen Standesamt, Einwohnermelde- 

amt und Gesundheitsamt 

Das Ministerium des Innern wies durch Runderlaß vom 

17. Dezember 1992 darauf hin, daß die Geburtsmitteilung 

des Standesamtes an das zuständige Gesundheitsamt nach 

$ 99 Abs. 1 in Verbindung mit $ 278 der Dienstanweisung 

für die Standesbeamten aus datenschutzrechtlicher Sicht 

bedenklich ist und deshalb ab sofort darauf zu verzich- 

ten sei. Im Bedarfsfall könnten die erforderlichen Daten 

von den Gesundheitsämtern bei den Meldeämtern nach $ 29 

Abs. 1 MG-LSA abgefragt werden. 

Dieser Hinweis auf die Auskunftsmöglichkeiten ist offen- 

sichtlich bei einzelnen Gesundheitsämtern und dem Mini- 

sterium für Arbeit und Soziales gründlich mißverstanden 

worden und hat mindestens in einem Fall schon zu einer 

regelmäßigen Übermittlung der Daten aller im Melderegi- 

ster angemeldeten neugeborenen Rinder eines Kreises an 

das zuständige Gesundheitsamt geführt. Eine derartige 

Auslegung steht aber mit $ 29 Abs. 1 MG-LSA nicht im 

Einklang. Danach dürfen nur im Einzelfall auf Anforde- 

rung personenbezogene Daten übermittelt werden. Geht es 

um eine gesetzlich zugewiesene Aufgabe des Gesundheits- 

amtes, kommt für bestimmte Fälle auch eine Gruppenaus- 

kunft nach $ 33 Abs. 5 MG-LSA in Betracht. 

Das Ministerium des Innern wurde um Klarstellung gebeten 
und hat zwischenzeitlich durch einen entsprechenden Er- 

laß reagiert.
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Einsichtnahme in Krankenakten/Zentralarchiv der Kranken- 

häuser Bitterfeld und Wolfen 

Ein Petent wandte sich an den Landesbeauftragten mit der 

Bitte, ihn bei seinem Bemühen zu unterstützen, Einsicht 

in seine Rrankenakten zu erhalten. Bei dieser Gelegen- 

heit äußerte er Zweifel, ob die zentral archivierte Kran- 

kenblattdokumentation der Jahre 1966 bis 1990 bei der 

Gesundheitsverwaltung des Landratsamtes Bitterfeld den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprach. 

Dem Petenten konnte geholfen werden, denn jeder Patient 

hat das Recht, seine Krankenakten grundsätzlich vollstän- 

dig einzusehen. 

Die in der Öffentlichkeit diskutierten Fragen zu dem Zen- 

tralarchiv und der besonders sensible Datenbestand waren 

für den Landesbeauftragten Grund genug, sich vor Ort zu 

informieren und die Situation mit den Verantwortlichen 

zu klären. 

Für andere Betroffene und für vergleichbare Fälle im 

neuen Verhältnis Patient/Krankenhaus soll die rechtliche 

Situation kurz dargestellt werden: 

Auch die Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen 

Daten der Patienten in staatlich betriebenen Krankenhäu- 

sern bedarf der gesetzlichen Grundlage. 

Für die sozialversicherten Patienten gilt seit dem 

l. Januar 1991 das Sozialgesetzbuch der Bundesrepublik 
Deutschland, für selbstzahlende Patienten seit dem 

3. Oktober 1990 das Bürgerliche Gesetzbuch und ergänzen- 

de zivilrechtliche Bestimmungen.
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Ob nun selbstzahlender Patient oder Kassenpatient, über- 

einstimmend ist die Pflicht des Krankenhausträgers und 

der behandelnden Ärzte, über jeden stationär oder ambu- 

lant behandelten Patienten eine Krankenakte anzulegen 

und im Rahmen der dazu ergangenen höchstrichterlichen 

Rechtsprechung vollständig und sorgfältig zu führen. 

Dazu gehört auch eine Aufbewahrungspflicht von bis zu 

30 Jahren nach Abschluß der letzten Behandlung. Die in 

den Krankenakten enthaltenen personenbezogenen Angaben 

unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und sind in 

den Fällen der sozialversicherten Patienten zusätzlich 

durch das im Sozialgesetzbuch I $ 35 festgeschriebene 

Sozialgeheimnis besonders geschützt. $ 203 des Strafge- 

setzbuches bedroht eine Verletzung dieser Schweigepflich- 

ten mit Strafe. 

Zugriff auf diese Unterlagen haben im Regelfall nur die 

behandelnden Ärzte, in deren Auftrag und nach deren Wei- 

sung auch andere Mitarbeiter des Krankenhauses (z.B. 

Krankenschwestern und Archivverwaltungspersonal). 

Der Landkreis Bitterfeld (Landratsamt) hat demnach als 

jetzt zuständiger Träger der Krankenhäuser Bitterfeld 

und Wolfen dafür zu sorgen, daß grundsätzlich in den 

Krankenhäusern selbst unter ärztlicher Leitung Archive 

für die Krankenakten eingerichtet werden. Diese sind 

ehtsprechend der gesetzlichen Vorgabe ($ 6 DSG-LSA) tech- 

nisch und organisatorisch gegen Zerstörung und mißbräuch- 

lichen Umgang zu schützen. 

Bei einem Ortstermin im April 1992 in Bitterfeld konnte 

festgestellt werden, daß alle Krankenunterlagen ab dem 

Jahre 1991 diesen Anforderungen entsprechend unterge- 

bracht und verwaltet werden.
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Aber auch das vorübergehend im Gebäude der Gesundheits- 

verwaltung des Landratsamtes Bitterfeld untergebrachte 

Zentralarchiv, das bereits 1982 von Stellen der ehenali- 

gen DDR mit Krankenakten aus den Krankenhäusern Bitter- 

feld und Wolfen angelegt worden war, entspricht jetzt 

den Voraussetzungen, die an einen datenschutzgerechten 

Umgang mit den Akten und deren gesicherte Unterbringung 

zu stellen sind. 

Krankenhaus 

Dem Landesbeauftragten wurde bekannt, daß einzelne Kran- 

kenhäuser nach wie vor personenbezogene Patientendaten 

nicht nur an das "Nationale Krebsregister der ehemaligen 
DDR", sondern auch an das für den Wohnort des betroffe- 

nen Patienten zuständige Gesundheitsamt melden. 

Diese Verfahrensweise war schon mit dem Wirksamwerden 

des Einigungsvertrages am 03.10.1990 nicht mehr zuläs- 

sig. Das nunmehr geltende Krebsregistersicherungsgesetz 
vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2335) stellt in $ 6 in Verbin- 

dung mit $ 9 klar, daß derartige Meldungen ausschließ- 

lich dem Register in Berlin zu übermitteln sind. 

Der Landesbeauftragte hat nicht nur diesen speziellen 

Pröblembereich aufgegriffen, sondern wird sich im Jahre 

1993 schwerpunktmäßig mit dem Umgang der Krankenhäuser 

mit den personenbezogenen Daten ihrer Patienten beschäf- 

tigen.
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Gewerberecht 

Gewerberegister 

Die vom Landesbeauftragten durchgeführte Bereisungs- und 

Informationsaktion bei den Kreisen und kreisfreien Städ- 

ten führte dazu, daß insbesondere im Bereich des Gewerbe- 

registers mehrere Anfragen an den Landesbeauftragten 

herangetragen wurden mit der Bitte, die bestehende 

Rechtslage hinsichtlich der Auskünfte aus dem Gewerbere- 

gister zu erläutern, weil die zuständigen Ämter der Kom- 

munen zunehmend mit mehr oder weniger umfangreichen Aus- 

kunftsverlangen überhäuft werden. 

Der Landesbeauftragte mußte den zuständigen Ordnungsän- 

tern immer wieder mitteilen, daß nur in sehr geringem 

Umfang Auskunft erteilt werden kann. Dies begründet sich 

daraus, daß die einschlägigen Vorschriften der Gewerbe- 

ordnung keine Regelung zur Erteilung von Auskünften ent- 

halten. Unproblematisch ist in entsprechender Auslegung 

des $ 15a GewO die Übermittlung des Namens des Gewerbe- 

treibenden und die Anschrift der Firma. 

Ergänzend gilt, soweit es sich um personenbezogene Daten 

einer natürlichen Person handelt, das DSG-LSA. 

Die Übermittlung personenbezogener Daten kommt danach 

nur unter den Voraussetzungen des $ 12 Abs. 1 Nr. 2 DSG- 

LSA in Betracht. Es muß dabei geprüft werden, ob ein 

schutzwürdiges Interesse des Betroffenen an dem Aus- 

schluß der Übermittlung besteht. Dazu bietet sich in der 
Regel der in $ 12 Abs. 3 DSG-LSA vorgeschriebene Informa- 
tionsweg an. 

In vielen Fällen, vor allem wenn es sich um Daten juri- 

stischer Personen oder eingetragener Firmen handelt, 

kann das Ordnungsamt auf die vorrangige Auskunftsmöglich- 
keit nach $ 9 HGB aus dem beim Amtsgericht geführten 

Handelsregister verweisen.
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Nunmehr liegt ein überarbeiteter Entwurf eines Bundes- 

gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und sonstiger 

gewerblicher Vorschriften vor (Stand 30.11.1992), der 

auch datenschutzrechtliche Regelungen enthält. $ 14 Ab- 

sätze 4 und 5 des Entwurfs regeln die Voraussetzungen 

für eine Datenübermittlung, $ 14 Abs. 8 regelt die Vor- 

aussetzung für eine Auskunftserteilung aus dem Gewerbe- 

register. Damit sind alte Forderungen der Datenschutzbe- 

auftragten des Bundes und der Länder eingelöst, und der 

derzeit unbefriedigende Zustand dürfte in absehbarer 

Zeit bereinigt sein. 

Heimarbeitsrecht 

Nach dem Heimarbeitsgesetz vom 14.03.1951 obliegt es den 

Ländern, für den Entgeltschutz der Heimarbeiter Sorge zu 

tragen. Im Rahmen dieser Aufgabe sind in einigen Bundes- 

ländern sog. Entgeltüberwachungsstellen eingerichtet wor- 

den. Seit dem Jahre 1979 sind diese Entgeltüberwachungs- 

stellen länderübergreifend dazu übergegangen, die gewon- 

nenen Erkenntnisse über unseriöse Praktiken bei der Ver- 

gabe von Heimarbeiten aufzulisten. Diese Listen waren 

bislang für den internen Dienstgebrauch bestimmt. Es 

sind jedoch nunmehr Bestrebungen im Gange, diese Listen 

zu veröffentlichen. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen hat der Landesbeauf- 

tragte gegenüber dem zuständigen Ministerium für Arbeit 

und Soziales Einwände gegen die Veröffentlichung dieser 

Liste erhoben, soweit personenbezogene Daten in dieser 

Liste enthalten sind. Mangels bereichsspezifischer Rege- 

lungen ist eine Veröffentlichung dieser Listen an dem 

DSG-LSA zu messen. Hieraus ergibt sich keine gesetzliche 

Ermächtigung für die Veröffentlichung solcher Listen.
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Mit Schreiben vom 18. Februar 1993 hat das zuständige 

Ministerium mitgeteilt, daß auf dem Gebiet des Landes 

Sachsen-Anhalt eine Veröffentlichung der Listen über 

unseriöse Auftraggeber nicht vorgesehen ist. 

Hinweise zum technischen und organisatorischen 

Datenschutz 

Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis 

Bei den im Berichtszeitraum durchgeführten Bereisungen 

des Landesbeauftragten, mit dem Schwerpunkt der Beratung 

der Landkreise und Stadtkreise (Ziff. 14.1), konnte fest- 

gestellt werden, daß die überwiegende Mehrheit der be- 

suchten Verwaltungen für die Lösung der Aufgaben des 

eigenen und des übertragenen Wirkungskreises autarke 

rechentechnische Lösungen einsetzt bzw. deren Einsatz an- 

strebt. 

Dabei überwiegt der Einsatz von Mehrplatzsystemen der 

mittleren Datentechnik. Diese Datentechnik und die dabei 

zum Einsatz kommenden Betriebssysteme verfügen bereits 

über Sicherheitsfunktionen, die den Grundbedrohungen der 

Informationstechnik, 

- Verlust der Verfügbarkeit 

"(von technischen Einrichtungen (Rechner) und damit von 

Daten/Programmen (z.B. durch Katastrophen, Feuer, Was- 

ser), technisches Versagen der IT-Systeme, Hard- und 

Softwarefehler, absichtliche (Sabotage) oder unabsicht- 

liche Fehlbedienungen durch Personen), 

- Verlust der Integrität 

(durch Manipulation an technischen Einrichtungen und 

an Daten/Programmen (z.B. Viren-Programme)),
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- Verlust der Vertraulichkeit 

{von Daten/Programmen in IT-Systemen ohne Funktionen 

der Rechteverwaltung und -prüfung in Verbindung mit 

einer Benutzerkontrolle) 

bei ordnungsgemäßer Installation der Software und Akti- 

vierung der Sicherheitsfunktionen (Benutzeridentifika- 

tion und -authentisierung, Rechteverwaltung und -prüf- 

ung, Protokollierung von Systemaktivitäten, automatische 

Back-up-Verfahren) entgegenwirken. 

Die oftmals in den Kreisen vorhandene dezentrale Unter- 

bringung von Ämtern an mehreren Standorten bedingt aber 

auch den Einsatz von über 400 Einzelplatzrechnern (MS- 

DOS) mit den bekannten sicherheitstechnischen Problemen 

dieses weit verbreiteten Einzelnutzer-Betriebssystens: 

- keine Identifikation und Authentisierung des Benut- 

zers, 

- keine Protokollierung von Systemaktivitäten, 

- keine Rechteverwaltung und -prüfung, 

- Nutzer = Systemverwalter, 

- keine automatische Datensicherungsfunktion, 

- weitgehende Manipulationsmöglichkeiten (z.B. durch 

DOS-Befehle und Nutzung von Hilfsprogrammen) 

Der Landesbeauftragte empfiehlt deshalb bei der Verarbei- 

tuAg von personenbezogenen Daten auf Einzelplatz-PCs ent- 

sprechend der Sensibilität dieser Daten die notwendigen, 

vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstech- 

nik (BSI) zertifizierten PC-Sicherheitsprodukte (meist 

eine Kombination von Hard- und Software) einzusetzen, 

die den jeweiligen Sicherheitsbedürfnissen angepaßt im- 

plementiert werden können.
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oft befinden sich innerhalb einer Behörde neben dem Sy- 

stem der mittleren Datentechnik auch kleinere Mehrplatz- 

systeme, lokale PC-Netze und Einzelplatz-PCs im Einsatz. 

Das erschwert nicht nur die Übersicht über eine geordne- 

te Datenverarbeitung und -nutzung, sondern stellt kaum 

zu realisierende Anforderungen an eine ausgewogene Daten- 

sicherheit, wie sie in $S 6 DSG-LSA von jeder öffentli- 

chen Stelle gefordert wird, die solche Systeme einsetzt. 

Insbesondere in drei Bereichen sind Defizite zu verzeich- 

nen: 

- bei der Zugangskontrolle, 

- der sicheren Aufbewahrung der Datenträger und 

- der Organisationskontrolle. 

Bei der Zugangskontrolle reicht das anzutreffende Spek- 

trum von vorbildlichen Lösungen (abgeschotteter ADV-Be- 

reich mit codierter Zugangskontrolle oder Chipkarten- 

leser, schallisolierte Wände und Decken) bis hin zu 

"provisorischen" Lösungen, bei denen der Zentralrechner 

oder Server in Räumen untergebracht ist, in denen meh- 

rere Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben oder in denen 

reger Publikumsverkehr herrscht. 

In anderen Fällen wird die Zugangstür nur durch ein ein- 

faches Kastenschloß gesichert oder der Zentralrechner 

steht ebenerdig in Räumen zur belebten Straßenseite mit 

geöffneten Fenstern als "Ersatzklimaanlage". 

Solche Zustände entsprechen nicht den Anforderungen des 

8 6 Abs. 2 Nr. 1 DSG-LSA. 

Auch bei der Aufbewahrung der Datenträger lagen "Licht 

und Schatten“ dicht beieinander.
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In vielen Fällen wurde dem Landesbeauftragten der noch 

vorhandene alte Blechschrank als Aufbewahrungsort für 

die Datenträger vorgezeigt. Andere Verwaltungen verfüg- 

ten dagegen bereits über einen Data-Safe der entsprechen- 

den Brandklasse, der für sensible und personenbezogene 

Datensicherungsbestände der Behörde den einzig richtigen 

Aufbewahrungsort darstellt. 

In den Beratungsgesprächen mußte auf die noch notwendi- 

gen baulichen Maßnahmen der Verwaltung gegen mögliche 

Gefährdungen durch äußere Gewalt (Feuer, Wasser, Strom- 

ausfall), Diebstahl und Vandalismus hingewiesen werden. 

Auch der Bereich der Organisationskontrolle stellt sich 

differenziert dar. So war in nur 9 der bereisten Land- 

und Stadtkreise eine Sicherheitskonzeption bzw. eine 

Dienstanweisung zum Umgang und zur Verarbeitung personen- 

bezogener Daten vorhanden. Selbst da, wo eine Konzeption 

oder eine Dienstanweisung vorlag, reichten diese oft 

nicht aus. 

Für 13 Landratsämter war das Thema "Datenschutz" völli- 

ges Neuland, und eine erste Auseinandersetzung mit die- 

sem Thema fand im Rahmen der durchgeführten Beratungs- 

gespräche statt. In solchen Fällen wurde durch den Lan- 

desbeauftragten als Grundlage für eine eigenständige 

Lösung eine Organisationsanweisung und eine Musterdienst- 

anweisung zum Datenschutz übergeben. 

Der Landesbeauftragte empfiehlt allen öffentlichen Stel- 

len, auch die innerbehördliche Organisation so zu gestal- 

ten, daß sie den besonderen Anforderungen des Datenschut- 

zes gerecht wird. 

Geeignet hierzu sind Dienstanweisungen zum Umgang und 

der Verarbeitung personenbezogener Daten, Verfahren zur 

Datenträgerverwaltung und -kontrolle, einheitliche Ver- 

fahren und Verantwortlichkeiten zur Beschaffung, Instal- 

lation und der Betreuung von Informationstechnik, Doku- 

mentation von Programmen, Freigabeverfahren für den
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Einsatz von Software, Regelungen zur Entsorgung von 

Datenträgern nach DIN 32757 sowie Übersichten zu der 

eingesetzten Hardware und den jeweiligen Standorten, um 

nur einige wichtige Aspekte der Organisationskontrolle 

entsprechend $ 6 Abs. 2 Nr. 10 des DSG-LSA zu nennen. 

Der Landesbeauftragte wird darauf achten, daß im Rahmen 

der bevorstehenden Gebietsreform und der damit verbunde- 

nen Reduzierung der Kreise keine neuen datenschutzrecht- 

lichen Defizite auftreten und die aufgezeigten alten 

Mängel beseitigt werden. Den beteiligten öffentlichen 

Stellen wird empfohlen, schon frühzeitig in die Planun- 
gen zur Neubildung auch die künftige datenschutzgerechte 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten und ihre tech- 

nische Umsetzung mit einzubeziehen. 

Der innerbehördliche Datenschutzbeauftragte 

Ein besonderes Anliegen bei den Beratungsgesprächen im 
Lande waren die Notwendigkeit und die Aufgaben eines be- 
hördlichen Datenschutzbeauftragten. 

Zu den wichtigsten Aufgaben des behördlichen Datenschutz- 
beauftragten zählen: 

- die Beratung des Behördenleiters und der Bediensteten 

in Fragen des Datenschutzes, 

- die Durchsetzung und Kontrolle der im $ 6 Abs. 2 DSG- 
LSA genannten Maßnahmen, 

- die Überwachung der informationellen Gewaltenteilung 
zwischen den einzelnen Ämtern und Bereichen einer Be- 
hörde, 

- die Führung des Verzeichnisses der eingesetzten Daten- 
verarbeitungsanlagen und der Dateifestlegungen im Sin- 
ne von $ 14 Abs. 2 Ziff. 1 bis 8 DSG-LSA,
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- die Unterrichtung des Landesbeauftragten für den Daten- 

schutz über die Einrichtung automatisierter Abrufver- 

fahren gem. $ 7 Abs. 4 DSG-LSA und 

- die Zuleitung der Übersichten über automatisiert ge- 

führte Dateien gem. $ 25 Abs. 1 DSG-LSA an den Landes- 

beauftragten für den Datenschutz. 

Es ist in Sachsen-Anhalt landesgesetzlich nicht vorge- 

schrieben, daß ein behördlicher Datenschutzbeauftragter 

zu bestellen ist. 

Es besteht jedoch eine bundesgesetzliche Verpflichtung 

im $ 79 SGB X, wonach alle öffentlichen Stellen, die 

Sozialleistungen nach den $$ 18 bis 29 SGB I bearbeiten, 

behördliche Datenschutzbeauftragte für diesen Bereich zu 

bestellen haben, wenn mindestens fünf Bedienstete stän- 

dig damit beschäftigt sind, personenbezogene Daten auto- 

matisiert zu verarbeiten, oder zwanzig Personen auf an- 

dere Weise diese Daten verarbeiten. Von dieser Pflicht 

betroffen sind in erster Linie die Kreise, aber auch 

größere Gemeinden, die Sozialleistungen an die Bürger 

auszahlen. 

Bei seinen Kreisbereisungen (Ziff. 14.1) hat der Landes- 

beauftragte festgestellt, daß bei 27 Kreisen bereits ein 

innerbehördlicher Datenschutzbeauftragter benannt oder 

schon bestellt ist, und zwar nicht nur für den Soziallei- 

stungsbereich. 

Der Landesbeauftragte hält es für wünschenswert, wenn 

die im $ 14 Abs. 1 DSG-LSA festgestelite Verantwortung 

aller öffentlichen Stellen für die Einhaltung der daten- 

schutzrechtlichen Bestimmungen näher konkretisiert wird. 

Ein Weg dazu sind die in Kürze zu erwartenden Verwal- 

tungsvorschriften zum DSG-LSA. Sie sollten die Bestel- 

lung behördlicher Datenschutzbeauftragter auch in den 

nicht bundesrechtlich geregelten Fällen verpflichtend 

vorsehen.
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Die bisherigen guten Erfahrungen mit den auf freiwilli- 

ger Basis bestellten Beauftragten haben gezeigt, daß die 

rechtlich und technisch nicht einfache Materie des Daten- 

schutzes mit deren Hilfe bei den vor Ort handelnden Ver- 

waltungen, aber auch bei großen, mit viel EDV-Technik 

ausgestatteten Verwaltungsbehörden, intensiver beachtet 

und umgesetzt wird. 

Hochschulen 

Gründung eines Institutes für Datenschutz und Daten- 

sicherheit 

Die TU Merseburg hat beim Ministerium für Wissenschaft 

und Forschung beantragt, ein Institut für Datenschutz 

und Datensicherheit zu gründen. Die Einrichtung des In- 

stitutes wird mit dem schnell fortschreitenden Einsatz 

moderner Informationstechnologien und dem Schutz perso- 

nenbezogener Daten in Wirtschaft und Verwaltung begrün- 

det. 

Die Bewältigung der wachsenden Aufgaben zur Gewährlei- 

stung des Grundrechts der Bürger auf informationelle 

Selbstbestimmung, zur Abwendung diesbezüglicher Gefahren 
aus der Anwendung der modernen Informationsverarbeitungs- 
technologien sowie zur Vorbeugung und Absicherung vor 

Störungen, die sich aus der Informationsverarbeitung 
ergeben können, erforderten geschultes und erfahrenes 

Personal sowie eine praxisbezogene wissenschaftliche 

Aufbereitung der Probleme und ihrer Lösungen. 

Der Landesbeauftragte hält es für wünschenswert, wenn 

der Datenschutz und die Datensicherheit künftig vermehrt 

auch in die Lehr- und Forschungsprogramme wissenschaft- 

licher Hochschulen Eingang finden. Die Einbeziehung ei- 
nes entsprechenden Lehrinhaltes in den Bereichen Wirt- 
schaftsinformatik, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft,
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Rechtswissenschaften und Informationsrecht hätte nicht 

nur praktische Auswirkungen auf das Verhalten der Men- 

schen in Staat und Gesellschaft, sondern würde das Be- 

wußtsein für einen sensiblen Umgang mit personenbezoge- 

nen Daten schärfen und trüge somit zur Sicherung des 

verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsrechts 

als eines Grundwertes in einer freiheitlichen Demokratie 

bei. 

Gerade eine Hochschule in den neuen Bundesländern kann 

dabei im Hinblick auf die historische Entwicklung eine 

verbindende Aufgabe übernehmen. 

Der Landesbeauftragte hat deshalb, ebenso wie der Mini- 

ster des Innern, gegenüber dem Ministerium für Wissen- 

schaft und Forschung die Gründung eines solchen Institu- 

tes in Merseburg befürwortet. 

Verarbeitung von Studentendaten im Hochschulbereich 

Im Hochschulerneuerungsgesetz vom 31.07.1991 (GVBl. LSA 

S. 197) ist eine Regelung über die Erhebung und Verarbei- 

tung von Studentendaten nicht enthalten. Andere Bundes- 

länder haben zwischenzeitlich in ihre Gesetze entspre- 

chende Regelungen aufgenommen. Im Hinblick darauf, daß 

allein bei der Zulassung der Studienbewerber eine Fülle 

pefsonenbezogener Daten erhoben und verarbeitet werden 

und die Zulässigkeit einzelner Erhebungen nur unzurei- 

chend mit den Auffangregelungen im DSG-LSA gelöst werden 

kann, ist auch in Sachsen-Anhalt eine bereichsspezifi- 

sche Regelung geboten. 

Mit dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung ist 

deshalb in mehreren Gesprächen Einvernehmen erzielt wor- 

den, daß in einem künftigen Gesetzentwurf für ein eige- 
nes Hochschulgesetz datenschutzrechtliche Regelungen
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aufgenommen werden. Der vom Ministerium für 1993 in Aus- 

sicht gestellte Gesetzentwurf liegt jetzt als Regierungs- 

entwur£ vor. Der Landesbeauftragte ist im Vorverfahren 

nicht mehr beteiligt worden. 

Kommunalverwaltung 

Bereisung und Beratung der Kommunen 

Im Januar 1992 wandte sich der Landesbeauftragte noch in 

seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter der Regie- 

rung in einem Erlaß an alle 37 Landkreise und die drei 

Stadtkreise Magdeburg, Halle und Dessau und kündigte 

seine Beratung vor Ort zur Umsetzung des Datenschutzes 

in materiell-rechtlicher wie auch technisch-organisatori- 

scher Sicht an. 

Die Notwendigkeit einer solchen Vorgehensweise ergab 

sich aus vielen Anfragen der im Aufbau befindlichen Ver- 

waltungen und der Tatsache, daß "Datenschutz" im demokra- 

tischen Rechtsstaat im Gebiet der ehemaligen DDR erklä- 

rungsbedürftig war, denn "Datenschutz" wurde hier anders 

verstanden und unter völlig anderem Vorzeichen betrie- 

ben. Es ging dem Staat vor allem um die sichere Verwah- 

rung der oft ohne Wissen der Betroffenen beschafften 

personenbezogenen Daten seiner Bürgerinnen und Bürger 

und die Verschleierung deren vielfältiger Zweckentfrem- 

dung und mißbräuchlicher Nutzung durch staatliche Stel- 

len, nicht um den Schutz der Persönlichkeit. 

Unterstützung erhielt der Landesbeauftragte durch die 

Landesgeschäftsstelle des Städte-und Gemeindebundes, die 

eine entsprechende Information zum Stand der Datenschutz- 

gesetzgebung im Land Sachsen-Anhalt und den vorgesehenen
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Informationsveranstaltungen mit den Landkreisen in den 

“Kommunalnachrichten Sachsen-Anhalt" (014/92) allen Städ- 

ten und Gemeinden bekannt gab. 

In der Mehrzahl der Besuchsfälle konnte das Gespräch 

auch mit den Landräten bzw. dem Oberbürgermeister ge- 

führt werden und damit der Inhalt und die Anforderungen 

des Datenschutzes auch den Behördenleitern nahegebracht 

werden. 

Neben der Erörterung materiell-rechtlicher Fragestellun- 

gen mit Leitern und Mitarbeitern der mit der Erhebung 

und der Verarbeitung personenbezogener Daten besonders 

befaßten Ämter, wurden aber vor allem den für die Infor- 

mationstechnik Verantwortlichen Hinweise zur Umsetzung 

der technisch-organisatorischen Maßnahmen des Datenschut- 

zes gegeben. Gesprächspartner waren hier insbesondere 

die Leiter und Leiterinnen der Hauptämter und natürlich 

die unmittelbar für den Einsatz der Informationstechnik 

verantwortlichen Mitarbeiter. 

Aber auch die Mitarbeiter des Landesbeauftragten profi- 

tierten von diesen Beratungen vor Ort, denn neben den 

persönlichen Kontakten vervollständigte sich Monat für 

Monat das "Bild" über die Bemühungen der Umsetzung des 

Datenschutzes in den Landratsämtern wie in einem Mosaik. 

Insgesamt hat diese Bereisung der Landkreise, die von 

Februar bis Dezember vergangenen Jahres durchgeführt wur- 

de, ein positives Echo bei den kommunalen Verwaltungen 

gefunden. Sie hat beide Seiten im gemeinsamen Bemühen 
zur Umsetzung der neuen Rechtsmaterie "Datenschutz" in 

der öffentlichen Verwaltung ein Stück voran gebracht.



Übermittlung von Personaldaten an die Gemeindevertretung 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten der Bediensteten 

in einer Gemeinde oder Kreisverwaltung war im Berichts- 

zeitraum häufig Gegenstand von Nachfragen beim Landesbe- 

auftragten. Ausschlaggebend dafür waren häufig Unsicher- 

heiten und Mißtrauen aus den Erfahrungen der Vergangen- 

heit. 

Die bei der Lösung dieser Fragen zu beachtenden daten- 

schutzrechtlichen Grundlagen sollen deshalb hier bei- 

spielhaft an einem Fall dargelegt werden, den eine Perso- 

nalvertretung dem Landesbeauftragten zur Begutachtung 

vorlegte. Dabei ging es darum, ob vom Personalamt der 

Gemeinde personenbezogene Daten der Bediensteten in den 

nach der Hauptsatzung gebildeten Strukturausschuß der 

Gemeindevertretung übermittelt werden durften. 

Berechtigt zum Umgang mit personenbezogenen Daten der Be- 

diensteten sind grundsätzlich nur diejenigen Stellen in 

der Gemeinde oder im Kreis, die mit der Bearbeitung zur 

Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung der 

Dienst- oder Arbeitsverhältnisse beauftragt sind. 

Um dies neu festzulegen, hat der Landesgesetzgeber die 

noch fortgeltende Kommunalverfassung der ehemaligen DDR 

vom 17. Mai 1990 durch das Gesetz vom 23. August 1991 

(GVBl. LSA S. 286) geändert und durch vorläufige dienst- 

rechtliche Bestimmungen in den $$ 98a bis 98d ergänzt. 

$ 98a Abs. 3 bestimmt für die Beamten, $ 98d Abs. 2 für 

die Angestellten und Arbeiter übereinstimmend, daß in 

den Gemeinden grundsätzlich die Gemeindevertretung zu- 

ständig ist, in den Landkreisen grundsätzlich der Kreis- 

tag. 

Das Gesetz läßt allerdings die Übertragung dieser perso- 

nalrechtlichen Befugnisse allgemein oder für bestimmte 

Gruppen auf den Hauptausschuß/Kreisausschuß oder den 

Bürgermeister/Landrat zu.
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Im vorliegend zu überprüfenden Fall bestimmte die Haupt- 

satzung der Gemeinde, daß alle Personalangelegenheiten 

mit Ausnahmen der Bediensteten des höheren Dienstes vom 

Bürgermeister wahrgenommen werden. Damit war es nicht 

mehr möglich, personalrechtliche Angelegenheiten, mit 

Ausnahme der höheren Bediensteten, in einem Ausschuß per- 

sonenbezogen zu beraten, denn Ausschüsse können ihre 

Zuständigkeit nur aus den Aufgaben der Gemeindevertre- 

tung ableiten. 

Weitere Voraussetzung für eine rechtswirksame Aufgaben- 

übertragung auf einen Ausschuß ist nach $ 26 Abs. 1 der 

Kommunalverfassung, daß die Hauptsatzung die Bildung, 

die Zusammensetzung und die Aufgaben der Ausschüsse fest- 

legt. 

Dies war im konkreten Fall ein weiterer nicht beachteter 

Punkt, denn die Hauptsatzung der Gemeinde sah zwar die 

Bildung eines Strukturausschusses vor, regelte aber 

nicht die von der Kommunalverfassung geforderte Zusammen- 

setzung und Aufgabenzuweisung. Damit war es auch nicht 

möglich, die personenbezogenen Daten des höheren 

Dienstes in diesem Ausschuß ohne Rechtsverstoß zu be- 

raten oder gar Beschlüsse herbeizuführen. 

Das schließt natürlich nicht aus, daß die Verwaltung dem 

Strukturausschuß der Gemeinde einen rein zahlenmäßig 

aufgeschlüsselten Stellenplan ohne Personenbezug zur 

Beratung zuleiten kann. 

Der Landesbeauftragte hat der Personalvertretung dement- 

sprechend mitgeteilt, daß in ihrem Fall keine personenbe- 
zogenen Daten der Bediensteten an den Strukturausschuß 

übermittelt werden dürfen.


